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1. PLANAUFSTELLUNG

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 40

der Niedersachsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Verwaltungsausschuss der Ge-
meinde Hambergen in seiner Sitzung am 27.01.2005 die Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 42 "Auf dem Kamp" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemarl § 2 Abs. 1
BauGB am 28.02.2005 ortsublich bekannt gennacht.

2. PLANUNTERLAGE

Die Planzeichnung fur den Bebauungsplan Nr. 42 "Auf dem Kamp" wurde auf Grundlage ei-
ner vom offentlich bestellten Vermessungsingenieur Thorenz, Osterholz-Scharmbeck zur
VerfOgung gestellten Planunterlage im Mallstab 1: 1.000 erstellt.

3. GELTUNGSBEREICH

Das ca. 51.447 m2 grofle Plangebiet befindet sich am sudlichen Rand des zentralen Sied-
lungsbereiches der Ortschaft Hambergen. Die genaue Lage sowie die Abgrenzung sind der
nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.
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4. STAND DER RAUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN

4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Am 31.08.1996 ist das Regionale Raumordnungsprogramnn des Landkreises Osterholz au-

Rer Kraft getreten. Damit ist das Landes-Raumordnungsprogramm aus dem Jahr 1994 un-
m ittelbar wirksam.

Inn Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen ist die Samtgemeinde Hambergen dem

Ordnungsraum Bremen und dem Mittelzentrum Osterholz-Scharmbeck zugeordnet.

Die Samtgemeinde Ham bergen ist, wie weite Teile des Landkreises Osterholz, im Landes-
raumordnungsprogramm als Erholungsraum gekennzeichnet, der sich aus Landessicht fur
die Festlegung eines Vorsorgegebietes fiir Erholung im Regionalen Raumordnungspro-
gramnn eignet.

Das Plangebiet genieRt aufgrund seiner Lage im Siedlungszusammenhang und seiner Zent-

ralitat eine erhebliche Standortgunst. So befinden sich die offentlichen Einrichtungen (Schu-

len, Hallenbad, Sporthalle, Rathaus) sowie Infrastruktureinrichtungen (Einzelhandelsge-
schafte, Arzte etc.) in unmittelbarer Nahe und sind fuRlaufig zu erreichen. Dies entspricht im

hiichsten MaRe den landesplanerischen Anforderungen an eine geordnete Siedlungsent-
wicklung.

4.2 Vorbereitende Bauleitplanung

Im wirksamen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Hambergen wurde das Plangebiet
bisher als Flache fiir die Landwirtschaft dargestellt. Im Rahmen der zur Zeit durchgefuhrten
7.1 Anderung des Flachennutzungsplanes ist eine Anderung der Darstellung in Wohnbauffa-
che geplant, so dass im Zusammenhang mit den nordlich, ostlich und sudlich angrenzenden

Flachen em n zusammenhangender Bereich entsteht.

An der westlichen Grenze des Plangebietes verlauft die K 24 (BahnhofstraRe), die als Ver-
kehrsflache mit Eiberortlicher Bedeutung dargestellt ist. Sie verbindet das Ortszentrum von

Hambergen mit dem Bahnhof Oldenbuttel.
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem wirksamen Flachennutzungsplan

4.3 Verbindliche Bauleitplanung

Im Nordosten des Plangebietes befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 12 "Wallen-Trotzkamp", der am 15.03.1967 Rechtskraft erlangte. Er setzt fur die direkt
angrenzenden Flachen em n Allgemeines Wohngebiet mit einer Grundflachenzahl von 0,2 und

einer Geschossflachenzahl von 0,3 fest. Die Zahl der Vollgeschosse ist mit Z = 1 festgelegt.

DarLiber hinaus enthalt der Bebauungsplan eine Regelung zu Grafle der BaugrundstLicke. So

betragt die Mindestgrundstucksgrofle 800 m.

Im augersten Nordosten des Plangebiete wird em n kleiner Teil des rechtskraftigen Bebau-

ungsplanes Nr. 12 "Wallen-Trotzkamp" Liberplant. Er setzt in diesem Teil eine Straflenver-
kehrsflache fest.
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Westlich an den vorgenannten Bebauungsplan angrenzend befindet sich das Plangebiet des

Bebauungsplanes Nr. 39 "Wallenberg". Dieser setzt ebenfalls em n Allgemeines Wohngebiet

fest, in dem die Errichtung von eingeschossigen Gebaiden mit insgesamt maximal zwei
Wohnungen je Baukorper zulassig ist. Die Grundflachenzahl betragt 0,3 und die Gebaude-
hohe wird auf 9,0 m beschrankt.

5. STADTEBAULICHE SITUATION

Das Plangebiet befindet sich am sudlichen Rand des zentralen Siedlungsbereiches der Ort-

schaft Hambergen, ostlich der "Bahnhofstrafle" (K 24) und nordlich bzw. westlich der Straf

Auf dem Kamp.

Die Flachen innerhalb des Plangebietes werden zur Zeit landwirtschaftlich als Acker bzw.
Granland genutzt (siehe auch Biotoptypenkarte im Anhang). Die ebenfalls zum Plangebiet
gehOrende &mile Auf dem Kamp ist als Anliegerstralle ausgebaut und weist in den Randbe-

reichen einen unbefestigten Seitenstreifen auf. Hier befindet sich auf der westlichen bzw.
nOrdlichen Seite em n Graben, welcher der Oberflachenentwasserung dient sowie eine Baum-

Strauchhecke. Als weitere Geholzbestande sind eine Baum-Strauchhecke, die sich entlang

der Bahnhofstrafle erstreckt, sowie eine Eichenreihe im Nordosten des Plangebietes zu nen-

nen. Zwischen den Eichen verlauft em n unbefestigter Weg, der von Fuflgangern genutzt wird.

Mit Ausnahme der landwirtschaftlich genutzten Flachen westlich der "Bahnhofstrafle" ist die

Umgebung des Plangebietes bereits vollstandig bebaut.

Nordlich, ostlich und sudlich des Plangebietes befinden sich Oberwiegend eingeschossige
Einfamilienhauser unterschiedlichen Baudatums, wobei der Liberwiegende Teil der Gebaude

aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. Die Gebaude innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 39 "Wallenberg" sind neueren Baudatums bzw.
befinden sich noch in Bau. Im Bereich der &mile Trotzkamp und Am Hang sind viele Ge-
baude aufgrund der Gelandeoberflache "in den Hang" hineingebaut, so dass einige Hauser

eine in den Keller integrierte Garage besitzen. lnsgesamt ist die auflere Gestaltung der Ge-

baude in der naheren Umgebung des Plangebietes uneinheitlich. Teilweise besitzen die
Hauser Putzfassaden in Oberwiegend heller Farbgebung mit schwarzer oder antrazithfarbe-

ner Dacheindeckung. Andere wiederum sind mit rotbraunen Verblenderfassaden und Dach-

eindeckungen in ahnlicher Farbgebung ausgestattet.

In unmittelbarer N5he des Plangebietes, nordlich der StraRe Wallenberg befinden sich das

Hallenbad sowie das Schulzentrum (Gesamtschule) der Samtgemeinde mit angegliederter
Sporthalle und Freisportanlagen. Ein weiterer Sportplatz (kleiner Rasenplatz) befindet sich

ebenfalls nordlich des Plangebietes an der Starle Wallenberg.

Das im Nordwesten an das Plangebiet angrenzende Flurstuck wird durch einen Pferdehal-
tungsbetriebl genutzt. Auf dem Grundstuck befinden sich eine Reithalle mit dazugehorigem

Stallgebaude, em n Reitplatz sowie em n Wohnhaus. Aufgrund der Hanglage wurden entspre-

chend der Nutzung Abgrabungen und Aufschuttungen vorgenommen. So wurde zum Beispiel

1 Zur Anzahl der auf dem Grundstuck gehaltenen Pferde ist anzufiihren, dass der Stall Unterstellmoglichkeiten
fOr 8 Pferde und die Reithalle zusatzlich 19 Pferdeboxen bietet.
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die Reithalle zum Teil in den Hang hineingebaut und das Gelandegefalle innerhalb des Reit-
platzes im Suden des Grundstuckes angeglichen, so dass der Platz tiefer liegt als das Plan-

gebiet.

6. PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE

Aufgrund der guten Ausstattung mit offentlichen Einrichtungen und Infrastruktureinrichtungen

(Kindergarten, Grundschule, Gesamtschule Wallenberg, Schwimmbad, Einzelhandelsge-

schafte, Arzte, etc.) besteht eine anhaltende Nachfrage nach BaugrundstEicken im Zentralort

Hambergen. Daher mochte die Gemeinde Hambergen den im Rahmen der 7.1 Anderung
des Flachennutzungsplanes der Samtgemeinde bereits als Wohnbauflache dargestellten Be-

reich stadtebaulich konkretisieren und fur eine Bebauung vorbereiten.

Ziel der vorliegenden Planung ist eine an die nahere Umgebung angepasste Bebauung unter

BerOcksichtigung der vorhandenen Geholzbestande. Aufgrund der Lage des Plangebietes
auf einer Kuppe wurde bereits auf der Ebene des Flachennutzungsplanes als Vorgabe for-

muliert, dass die Gebaudehohe maximal 9,0 m betragen darf und das gesamte Plangebiet
intensiv em- und durchzugrunen ist. Weitere Zielvorgaben sind die Festsetzung einer Min-

destgrundstLicksgroRe von 750 m2, der Erhalt der Eichenreihe inn Nordosten des Plangebie-

tes sowie der Erhalt der Geholzbestande in den Randbereichen der Stage Auf dem Kamp.

7. INHALT DES BEBAUUNGSPLANES

7.1 Art der baulichen Nutzung

Aufgrund der gunstigen Lage des Plangebietes zum Siedlungskern Hambergens entspricht
es dem Planungsziel der Gemeinde vorwiegend eine Wohnnutzung innerhalb des Plange-
bietes zu etablierten. Daher sind die gernall § 4 BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten aus-

nahmsweise zulassigen Nutzungen wie Anlagen fur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Aufgrund der zu erwartenden Ge-
rausch- und Aerosolimmissionen durch An- und Abfahrtsverkehr bzw. dem Betrieb einer
Tankstelle sowie dem Planungsziel der Gemeinde em n attraktives Wohngebiet zu gestalten

sind Tankstellen innerhalb des Plangebietes nicht zulassig. Weiterhin sind Gartenbaube-

triebe bedingt durch ihren Flachenbedarf und Anlagen fur Verwaltungen aufgrund der Lage
des Plangebietes ebenfalls nicht zulassig.

7.2 Maa der baulichen Nutzung

Das Mail der baulichen Nutzung innerhalb des Plangebietes wird einerseits durch Festset-

zungen zur Regelung der Hohe baulicher Anlagen und der Geschossigkeit sowie zur Nut-
zungsintensitat der jeweiligen Baugrundstucke bestimmt. Die festgesetzte Grundflachenzahl

(GRZ) von 0,3 orientiert sich dabei an der baulichen Dichte auf den Grundstucken in der
Umgebung des Plangebietes und schopft daher die Obergrenze gemall § 17 BauNVO fur
Allgemeine Wohngebiete von 0,4 nicht aus.
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Die Oberschreitung der zulassigen Grundflache durch die Grundflachen von Garagen und
Stellplatzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen inn Sinne des § 14 BauNVO wird auf 25

v. H. begrenzt, um so die Versiegelung der freien Grundstucksflachen zu beschranken.

In Anlehnung an die Bebauung in der Umgebung des Plangebietes wurde im Geltungsbe-
reich des vorliegenden Bebauungsplanes eine eingeschossige Bauweise festgesetzt und die

H6he baulicher Anlagen auf 9,00 m begrenzt. Ausnahmsweise konnen Oberschreitungen bis

zu 2,00 m durch Aufbauten mit einer Grundflache von hochstens 1,00 m2 zugelassen wer-

den, so dass z. B. Schornsteine Ober die Dachflache hinausgefuhrt werden konnen.

Urn ungleichmaRige Gelandeaufschatungen der privaten Baugrundstiicke und damit auch
Probleme z. B. durch abflieRendes Oberflachenwasser auf das Nachbargrundstlick zu ver-
meiden, wird innerhalb des Plangebietes die ErdgeschossfuRbodenhohe (RohfuRboden) auf

maximal 0,40 m festgesetzt.

Bezugspunkt fur die einzelnen Festsetzungen zur H6he baulicher Anlagen sowie Teile davon

beziehen sich jeweils auf die Hohe der Oberkante der Fahrbahnmitte der jeweiligen Erschlie-

RungsstraRe. Bemessungspunkt ist die Mitte der StraRenfront des jeweiligen Baugrundstii-
ckes.

7.3 Bauweise, iiberbaubare Grundstficksflachen

Um die Anpassung der geplanten Bebauung an die bestehende Siedlungsstruktur zu errei-
chen, wird im Plangebiet eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt, in der nur Einzel- und
Doppelhauser zulassig sind. Zusatzlich wird die Baukorperlange fur Einzelhauser auf 20 m
und flir Doppelhauser 25 m, d. h. 12,5 m je Doppelhaushalfte beschrankt. Hausgruppen ent-

sprechen nicht der Siedlungsstruktur in der naheren Umgebung des Plangebietes und sind
daher auch im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ausgeschlossen.

Innerhalb des Plangebietes werden zusannnnenhangende Oberbaubare Grundstlicksflachen

festgesetzt, die eine individuelle Parzellierung je nach zukiinftiger Bebauung mit Einzel- oder

Doppelhausern ermoglichen und die optimale Gebaudeanordnung zur Himmelsrichtung ge-
wahrleisten (Slid- bzw. Westgarten).

7.4 Hifichstzulassige Zahl der Wohnungen je Wohngebaude

Die Anzahl der Wohnungen je Wohngebaude wird auf maximal zwei Wohnungen je Einzel-
haus und eine Wohnung je Doppelhaushalfte beschrankt. Dadurch kannen einerseits Einzel-

hauser mit einer Einliegerwohnung errichtet, anderseits fur diesen Standort untypische Ge-
baudeformen (z. B. Mehrfamilienhauser mit Kleinwohnungen) ausgeschlossen werden.

7.5 Verkehrsflachen

Bei der verkehrlichen ErschlieRung des Plangebietes wird die ausgebaute StraRe "Auf dem

Kamp" in das Konzept einbezogen, da so unnotige zusatzliche Versiegelungen vermieden

werden konnen. Als Erganzung zur vorhandenen StraRe wird innerhalb des Plangebietes
eine Strallenverkehrsflache festgesetzt, die im Osten gegenliber der StraRe "Windhornsfeld"

und em n zweites Mal im Sliden an die StraRe Auf dem Kamp anschlieRt. Die Breite der Stra-

Renverkehrsflache von 8,00 m ermoglicht sowohl die Anlage von Stellplatzflachen als auch
eine Gestaltung mit verkehrsberuhigten Bereichen.
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Zur verkehrlichen ErschlieRung der zentralen Grundstucksflachen dienen zwei kurze Stich-

wege, die mit Breiten von 5,50 m und einer Wendeanlage festgesetzt sind, so dass auch fur

MOIlfahrzeuge bis 8,00 m eine Wendemoglichkeit entsteht. Im Norden schlieRt ein und
Radweg an den Weg an, der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 39 "Wallenberg"

festgesetzt wurde, so dass eine Wegeverbindung in Richtung Schule und Sportanlagen ent-

steht. Erganzt wird das Wegesystenn durch einen FuRweg im Nordosten des Plangebietes,
der zu einer besseren Anbindung des neuen Wohngebietes an die bestehenden Wohnge-
biete beitragt und eine fuRlaufige Verbindung zum angrenzenden Kinderspielplatz schafft.
Die Wegeflache wurde bisher vom Bebauungsplan Nr. 12 "Wallen-Trotzkamp" Oberplant, der

fur diesen Bereich eine StraRenverkehrsflache festsetzte. Aufgrund der dort vorhandenen Ei-

chenreihe, die aus okologischen und gestalterischen Grunden erhalten bleiben soil, verlauft

die StraRenfuhrung im vorliegenden Bebauungsplan weiter siidlich, so dass diese Flache
nunmehr als FuRweg genutzt werden soil, der allerdings nur wasserdurchlassig befestigt
werden darf.

7.6 Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen / Pflanzerhalt

Innerhalb des Plangebietes befinden sich im Randbereich der bisher landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen bzw. im unbefestigten Seitenrand der &mile Auf dem Kamp Geholzbe-
stande, die aus okologischen und gestalterischen Grunden moglichst erhalten werden sollen.

Daher wird die Baum-Strauchhecke im Suden des Plangebietes als zusammenhangende
Flache zum Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewassern

festgesetzt. Die Geholze im Bereich der Anbindung der PlanstraRe an die StraRe "Auf dem
Kamp" konnen !eider nicht erhalten werden. Eine sinnvolle Verlegung der StraRe ist ebenfalls

nicht moglich, da einerseits ostlich der geplanten Anbindung ebenfalls Baurne und Straucher

vorhanden sind, andererseits die Anordnung des Regenruckhaltebecken aus technischen
Grunden an diesem Standort erforderlich ist.

Im Osten des Plangebietes befindet sich der Geholzbestand hauptsachlich im Bereich des
unbefestigten Seitenstreifens der StraRe Auf dem Kamp. Da es sich um eine Gemeinde-
straRe handelt und die Gemeinde Hambergen bennuht ist, vorhandene Geholzbestande zu
erhalten, wird auf eine formliche Festsetzung weitestgehend verzichtet. Lediglich die groRe-

ren Einzelbaume werden zum Erhalt festgesetzt, um die Lage der Zufahrten zu den zukiinfti-

gen privaten Baugrundstucken zu steuern.

Um den Verlust von Geholzbestanden im Bereich der StraRe Auf dem Kamp moglichst ge-
ring zu halten, ist je Baugrundstuck, das Ober these StraRe erschlossen wird, nur eine Zufahrt

mit einer Breite von maximal 3,50 m zulassig.

Der Erhalt der Eichenreihe im Norden des Plangebietes wird durch die Festsetzung der ein-
zelnen Baume zum Erhalt sowie eine ausschlieRlich wasserdurchlassige Oberflachenbefesti-

gung sichergestellt.

7.7 Anpflanzen von Baumen und Strauchern

Grundsatzlich sind zur inneren Durchgriinung des Plangebietes 10 % der Flache der einzel-
nen Baugrundstucke vom Grundstiickseigentumer in der auf die lnnutzungnahme folgende

Pflanzperiode mit standortheimischen Geholzen als zusammenhangende Flache zu bepflan-
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zen. Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und ggf. durch Nachpflanzungen zu er-
setzten.

Wo es aus stadtebaulicher Sicht sinnvoll ist, wurden zusammenhangende Flache zum An-

pflanzen von Baumen und Strauchern zeichnerisch festgesetzt, die auf das Pflanzgebot an-

gerechnet werden. Dies betrifft auch den Larmschutzwall an der westlichen und nordwestli-
chen Grenze des Plangebietes.

7.8 Regenruckhaltebecken

Im Rahmen der vom Ingenieurburo Schott + Schlichting durchgefuhrten Voruntersuchung zur

Oberflachenentwasserung wurde der Boden innerhalb des Plangebietes bezuglich seiner
Versickerungsfahigkeit untersucht (siehe Anhang). Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis,

dass eine Versickerung innerhalb des Plangebietes nicht moglich ist.

Die &mile Auf dem Kamp wurde in den Jahren 1977 / 78 mit einer geordneten Oberflachen-
entwasserung ausgebaut. Ein Teil der Stralle wird ausgehend von der &mile Windhornsfeld
Ober einen Regenwasserkanal in nordliche Richtung bis zum Windhornsweg entwassert. Der

Obrige Tell der &mile Auf dem Kamp wird von der Stralle Windhornsfeld nach Salwesten in
Richtung Bahnhofstrafle Ober einen offenen Graben entwassert. Hier nnundet dieser in das
vorhandene Oberflachenentwasserungssystem.

Das Oberflachenentwasserungskonzept sieht eine Anbindung der nordlich des EinmOn-
dungsbereiches zum Windhornsfeld gelegenen Flachen sowie eines kleinen Tells der Plan-
stralle an den Regenwasserkanal in der StraRe Auf dem Kamp vor. Die Obrigen zukunftigen

BaugrundstOcke, die direkt an der &mile Auf dem Kamp liegen, werden Ober den vorhande-

nen Strallenseitengraben entwassert. Sanntliche verbleibende Flachen (Strafle und private
GrundstOcksflachen) werden an einen neu herzustellenden Regenwasserkanal angeschlos-

sen, der in das im Sudwesten des Plangebietes gelegenen RegenrOckhaltebecken mundet.

7.9 Larmschutzwall / Larmpegelbereich

Auf das Plangebiet wirken Schall- und Staubimmissionen durch den Pferdehaltungsbetrieb
mit Stallgebaude, Reithalle und Reitplatz, der im Nordwesten direkt an das Plangebiet an-
grenzt, em. Bezuglich der Geruchsimmissionen gilt Pferdehaltung als relativ unproblema-
tisch, so dass keine verbindlichen Richtwerte vorliegen, die bei der Planung zu berOcksichti-

gen waren.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 "Wallenberg", der nordlich an das

Plangebiet angrenzt, wurde die Landwirtschaftskammer bereits fruhzeitig an der Planung
beteiligt. Die Landwirtschaftskammer empfahl in Ermangelung eigener Abstandsrichtwerte
fur Pferdehaltung in Anlehnung an die geltenden Richtlinien fur Boxenlaufstalle einen Ab-

stand von 30 m zwischen dem Stallgebaude bzw. der Reithalle und der Oberbaubaren
GrundstOcksflache einzuhalten.

Aufgrund der gunstigen Lage des Plangebietes zur Hauptwindrichtung (es herrschen sad-
westliche Winde vor) halt die Gemeinde den geplanten 2,0 m hohen Larmschutzwall, der zu-

satzlich noch bepflanzt werden soil, fur einen ausreichenden Schutz gegen Staub und
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Schallimmissionen. Die Gehalze dienen neben der Filterung des Staubes aus der Luft, der
durch die Nutzung des Reitplatzes aufgewirbelt werden kann, auch dem Sichtschutz.

Weitere Schallimmissionen wirken durch den Stragenverkehr auf der BahnhofstraRe (K 24)
auf das Plangebiet em. Grundlage fur die Einschatzung der Schallimmissionen bildet em n Ver-

kehrsgutachten des BLiros Verkehrs- und Regionalplanung GmbH aus dem Jahr 2002. Im
Rahmen der Untersuchung wurde durch Zahlungen u. a. die Gesamtverkehrsbelastung der
K 24 ermittelt, die 3.600 Kraftfahrzeuge je 24 Stunden betragt. Der Anteil des Schwerlastver-

kehrs liegt bei 4,9 %.

Unter Berucksichtigung der oben genannten Werte wurde im Rahmen der Aufstellung des
vorliegenden Bebauungsplanes eine Oberschlagige Schallermittlung nach DIN 18005 durch-

gefOhrt, die zu dem Ergebnis kommt, dass die Orientierungswerte fur allgemeine Wohnge-
biete (55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts) innerhalb eines ca. 62 m breiten Streifens entlang

der Bahnhofstrage Oberschritten werden. Die auftretenden Oberschreitungen zonieren sich
wie folgt:

Bereich tags nachts

Fahrbahn Bahnhofstralle bis 26,5 m Abstand

Abstand 26,5 m bis 62 m
Ab 62 m

60,0 dB(A)

55,1 dB(A)
55,0 dB(A)

49,8 dB(A)

44,8 dB(A)
45,0 dB(A)

Da die im Bereich von 26,5 bis 62 m errechneten Werte denjenigen eines Mischgebietes
entsprechen, in dem eine Wohnnutzung ebenfalls allgemein zulassig ist, ist nach gangiger
Rechtssprechung davon auszugehen, dass hier keine unzumutbare Schallbelastung fur die
zukunftigen Bewohner vorliegen wird. Die Gemeinde sieht daher kein Erfordernis, im Rah-
men der Bauleitplanung Regelungen fur diesen Bereich zu treffen. Anders stellt sich die Situ-

ation fur den an die Fahrbahn anschlieflenden 26,5 m breiten Streifen dar. Hier sind Schall-
immissionen zu erwarten, die denjenigen eines Gewerbegebietes entsprechen und demge-

mäR grundsatzlich im Konflikt mit einer Wohnnutzung stehen. Als Folge wurde diskutiert,
welche SchutzmaRnahmen ergriffen werden konnen, urn diese Belastung zu verringern.
Zuersteinmal wurde festgestellt, dass eine Einflussnahme auf die Menge des Verkehrs, der
die Bahnhofstralle frequentiert, aufgrund ihrer HaupterschlieRungsfunktion fur die Ortschaft
weder sinnvoll noch praktisch umsetzbar ist Gefahr der Schleichverkehre durch angren-
zende Wohngebiete). Auch die Errichtung eines straRenbegleitenden Larnnschutzwalls oder

einer Larnnschutzwand wurde unter Einbeziehung einer Beratung durch die Ingenieurge-

meinschaft Bonk, Maire, Hoppmann (Garbsen) erortert. Von Seiten des GutachterbOros
wurde dabei ausdrucklich darauf hingewiesen, dass die Anlage einer derartigen Schall-
schutzeinrichtung eine sehr grofle Hohe aufweisen musste, urn auch die Dachgeschosse (in

denen Oblicherweise ebenfalls Raume zum dauernden Aufenthalt eingerichtet werden) abzu-

schirmen. Es folgt daher die Empfehlung, anstelle der o. g. aktiven MaRnahmen einen fla-

chenbezogenen Schalleistungspegel sowie Regelungen zum passiven Schallschutz an den
Gebauden festzusetzen. Vor dem Hintergrund der Planungsabsicht das Baugebiet in die

siidlich, nordlich und ostlich angrenzende Bebauung einzufugen ist die Anlage einer (min-

destens 3 m hohen) aktiven Schallschutzanlage auch aus stadtebaulicher Sicht als ausge-
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sprochen negativ zu bewerten. Weiterhin kommt zum Tragen, dass das Gelande nach Nor-
den ansteigt und die BahnhofstraRe damit gg0. dem Baugebiet zunehmend tiefer liegt, so

dass hier bereits eine gewisse Abschirmung erfolgen wird. DarOber hinaus ist die Bahnhof-
straRe gerade durch die direkt an ihr liegende Bebauung gekennzeichnet und stellt sich da-
durch nicht als reine DurchfahrtsstraRe, sondern innerortliche (Haupt-)ErschlieRungsstraRe

dar. Die "Abschottung" eines Teilbereiches durch einen Wall oder eine Wand wurde einer-
seits dieses Bild abschnittsweise zerstoren und andererseits eine Anlage etablieren, die eher

stadtischen denn dorflichen Charakter aufweist.

Als Konsequenz dieser Oberlegungen wurde em n 8 m breiter Pflanzstreifen in dem insgesamt

21,5 m breiten Bereich des von der Oberschreitung betroffenen allgemeinen Wohngebietes
festgesetzt, urn zumindest psychologisch den Verkehr fur die Bewohner "auszublenden".
Entsprechend der gutachterlichen Empfehlung wird zudem em n Larmpegelbereich III (LPB III)

gekennzeichnet und fur diesen Ober textliche Festsetzungen einerseits Regelungen fur die
Anforderungen an den baulichen Schallschutz2 getroffen und andererseits, dass Fenster von

Wohn- und Obernachtungsraumen, die nach Westen, Suden oder Norden ausgerichtet sind,

mit schallgedammten Luftungen zu versehen sind.

Ausdriicklich darauf hinzuweisen ist, dass durch diese ausschlieRlich auf den Hochbau aus-

gerichteten MaRnahmen die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 in den
Gartenbereichen weiterhin Oberschritten werden. Hier ist jedoch zu berucksichtigen, dass
nach SOden ausgerichtete Gartenbereiche oder Terrassen auch auf den Teilen des Bau-
grundstackes moglich sind, die nicht in dem LPB III liegen und auch ohne planerische Vor-
gabe durch den Bebauungsplan jeder Eigentumer gewisse SchutzmaRnahmen nach eigener

gartengestalterischer Vorstellung ergreifen kann (z. B. begrunte Flechtwand, Teepavillion mit

zur Schallquelle geschlossener Wand / Wanden). Zu guter Letzt ist ausdrucklich darauf hin-

zuweisen, dass es sich urn schalltechnische Orientierungswerte handelt, die - anders als die
zwingend einzuhaltenden Grenzwerte - "moglichst einzuhalten sind" und damit auch dem
Abwagungsprozess unterworfen werden konnen. Wie aus den vorstehenden Absatzen deut-

lich wird, hat die Gemeinde von dieser Moglichkeit Gebrauch gemacht.

2 Diese Anforderungen werden im allgemeinen von den iiblicherweise verwendeten Baumaterialien erfullt, so
dass kein besonderer bzw. unzumutbarer Aufwand erforderlich ist.
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7.10 Flacheniibersicht

Allgemeines Wohngebiet 40.065 m2

davon: Erhalt von Baumen und Strauchem 865 m2

davon: Anpflanzen von Baumen und Strauchem 2.403 m2

davon: Larmschutzwal I / Anpflanzen von Baumen... 1.491 m2

Straflenverkehrsflachen 10.179 ne

davon: Strage (Bestand) 5.566 m2

davon: Planstrage (neu) 3.631 m2

davon: Fug- und Radweg 119 m2

davon: Fugweg 863 m2

RegenrOckhaltebecken 1.203 m2

Geltungsbereich 51.447 m2

8. PLANUNGSRELEVANTE BELANGE

8.1 Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege

Zur Betrachtung der Belange des Umwelt und Naturschutzes wurde eine UmweltprOfung
durchgefuhrt, deren Ergebnisse in einem Umweltbericht dargelegt sind. Im Rahmen der
PrOfung ergab sich, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 erhebliche Beein-

trachtigungen verbunden sind, die nicht ganzlich innerhalb des Geltungsbereiches ausgegli-

chen werden kainnen. Urn einen vollstandigen Ausgleich herbeizufuhren, ist es erforderlich

eine Flache von 2,09 ha auflerhalb des Plangebietes um eine Wertstufe aufzuwerten.

Als Konnpensationsflachen stehen in der Gemeinde Hambergen zwei Flachen zur Verfugung,

die durch die Umwandlung von Acker in Mesophiles GrOnland bzw. durch GrOnlandextensi-

vierung entsprechend aufgewertet werden konnen. Es handelt sich dabei im Einzelnen urn
eine 1,70 ha grof3e Teilflache des insgesamt 1,76 ha groRen FlurstOckes 102/2, Flur 4 sowie

eine 0,39 ha groRe Teilflache des FlurstOckes 5/4, Flur 4, in der Gennarkung Hambergen.

Insgesamt k6nnen mit der Durchfuhrung der Mallnahmen alle erheblichen Beeintrachtigun-

gen ausgeglichen werden.

Die Gemeinde Hambergen beabsichtigt die Durchfuhrung der Kompensationsmallnahmen
vor Satzungsbeschluss durch einen Stadtebaulichen Vertrag und durch Baulasteintragung

rechtlich sicherzustellen.

8.2 (*There'dlicher Verkehr

Das Plangebiet grenzt im Westen direkt an die K 24 (Bahnhofstraf3e) und beruhrt damit die

Belange des Oberortlichen Verkehrs. Die Erschlieflung der angrenzenden BaugrundstOcke

erfolgt Ober die Planstrafle sowie die bereits ausgebaute &mile Auf dem Kamp, die schliefl-

lich an einem ausgebauten Knotenpunkt in die Bahnhofstralle mundet. Erganzend erfolgt

eine Abschirmung des Wohngebietes durch einen 8,00 m breiten Pflanzstreifen an der west-
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lichen Grenze des Plangebietes sowie Festsetzungen zum baulichen Schallschutz an den

Gebauden, so dass die Belange des Oberortlichen Verkehrs nicht beeintrachtigt werden.

8.3 lmmissionsschutz

Durch die gunstige Lage zur Hauptwindrichtung sowie Errichtung eines 2,0 m hohen Larm-

schutzwalles mit Bepflanzung werden ausreichende Mallnahmen getroffen, urn Immissions-
schutzkonflikte zwischen dem bestehenden Pferdehaltungsbetrieb und der geplanten Wohn-

bebauung zu vermeiden.

Weiterhin ist em n Larnflpegelbereich gekennzeichnet, fur den per textliche Festsetzungen An-

forderungen an die zu verwendenden Baumaterialien geregelt sind. Durch die getroffenen
Magnahmen konnen gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse innerhalb des Plangebietes si-

chergestellt werden, lediglich in einem kleineren Teilbereich nahe der Bahnhofstrage kann
die Nutzung der Garten teilweise Einschrankungen unterliegen, welche aber durchaus hin-
nehmbar sind (siehe auch Kapitel 7.9).

8.4 Kinderspielplatz

Nach dem Niedersachsischen Gesetz Ober Spielplatze (NSpPG) sind gemag § 2 Abs. 2
Spielplatze fur Kinder anzulegen, wenn in einem Bebauungsplan Baugebiete festgesetzt
werden, in denen Wohnungen allgemein zulassig sind. Der gesetzlich geforderte Umfang

betragt mindestens 2 `)/0 der zulassigen Geschossflache im Spielplatzbereich, in denen Woh-

nungen allgemein zulassig sind, mindestens jedoch 300 m2 (§ 3 Abs. 2 NSpPG).

Gemall § 5 Abs. 2 NSpPG kann auf die Anlage eines Spielplatzes verzichtet werden, soweit

den Spiel- und Bewegungsbedurfnissen der Kinder auf andere Weise gleichwertig entspro-
chen werden kann. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Planungsfall erfiillt, da einer-
seits innerhalb des Odes aufgrund der Siedlungsstruktur ausreichend bemessene Freiraume

vorhanden sind und sich andererseits in unmittelbarer Nahe des Plangebietes zwei Spiel-

platze sowie das Schulgelande mit entsprechenden Sport- und Freizeitflachen befinden.

Weitere Spielplatze befinden sich ca. 200 m nardlich des Plangebietes direkt an der Strafe
Wallenberg (Rasenplatz fur Ballspiele) sowie in unmittelbarer Nahe des Plangebietes an der

Strafe Auf dem Kamp (siehe auch Abbildung 1, Obersichtsplan).

8.5 Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet wird an die zentralen Ver- und Entsorgungseinrichtungen von Gemeinde und

Landkreis bzw. den sonst zustandigen Versorgungstragern angeschlossen.

Aufgrund der anstehenden Bodenverhaltnisse im Plangebiet ist davon auszugehen, dass das

Niederschlagswasser nicht auf den privaten Grundstucken versickert werden kann (siehe

Entwasserungskonzept im Anhang). Daher ist die Anlage eines Regenwasserkanals inner-
halb der neu auszubauenden Strafle vorgesehen, der an das Regenriickhaltebecken im
SLidwesten des Plangebietes angeschlossen wird. Der Oberwiegende Teil der zukunftigen

Baugrundstucke sowie die Planstrafle wird an dieses System angeschlossen. Fur die Anlage

des Regenruckhaltebeckens ist eine gesonderte wasserrechtliche Genehmigung gernal3

§ 154 Niedersachsisches Wassergesetz erforderlich.
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FOr die Grundstucksflachen, welche sudwestlich der &mile Windhornsfeld direkt an die
StraRe Auf dem Kamp angrenzen, ist geplant, diese Ober den vorhandenen StraRenseiten-

graben im Bereich der &mile Auf dem Kamp zu entwassern. Diese Einleitung ist nach Aus-

kunft des mit der Entwasserungsplanung beauftragten Ingenieurburos gem. § 73 NWG ge-
nehmigungsfrei und wurde im Rahmen des Planverfahrens bereits dahingehend mit der Un-

teren Wasserbehorde des Landkreises Osterholz vorbesprochen. Die verbleibenden zukunf-

tigen Baugrundstucke, welche nordlich der &mile Windhornsfeld liegen sowie em n Teil der
Flache der PlanstraRe wird an den vorhandenen Regenwasserkanal in der StraRe Auf denn

Kamp angeschlossen, der in nordliche Richtung verlauft.

Da jedoch eine ungedrosselte Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers grundsatzlich

eine Belastung der Kapazitaten der Vorfluter darstellt und hinsichtlich des Hochwasserschut-

zes nicht praktiziert werden sollte, besteht nach Aussage des beauftragten Ingenieurburos al-

ternativ auch die Moglichkeit, den Graben entlang der StraRe Auf dem Kamp zur Ruckhal-
tung zu nutzen. Das Regenruckhaltebecken kann, auf der gem. Bebauungsplan vorgesehe-

nen Flache, unter Einbeziehung des Grabens entlang der &mile Auf dem Kamp so ausge-
legt werden, dass das Oberflachenwasser des gesamten Baugebietes, mit Ausnahme der
beiden Grundstucke im auflersten Nordosten des Plangebietes und der Einmundung der
PlanstraRe im Bereich Windhornsfeld, zuruckgehalten werden kann. Da auch die StraRe Auf

dem Kamp einschl. der vorhandenen Grundstucke Nr. 3 bis Nr. 21 in diesen Graben entwas-

sern, muss das auf diesen Flachen anfallende Oberflachenwasser ebenfalls zwangslaufig
zurOckgehalten werden. Dies fuhrt dazu, dass die Vorfluter nach Fertigstellung des Bauge-
bietes wesentlich geringer belastet werden als zurzeit.

lnsgesamt kann die ordnungsgemaRe Oberflachenwasserentsorgung somit sichergestellt
werden.

Zur Sicherstellung der Loschwasserversorgung innerhalb des Plangebietes ist eine Ergan-
zung des vorhandenen Systems durch einen Loschwasserhydranten im Bereich der Plan-
straRe erforderlich. Dieser kann im Rahmen der ErschlieRungsarbeiten installiert werden.

8.6 Belange der Landwirtschaft

In der naheren Umgebung des Plangebietes befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle,

auf der Oberwiegend Milchviehwirtschaft im Vollerwerb betrieben wird. Die Hofstelle befindet

sich ca. 340 m sudwestlich des Plangebietes, auf der westlichen Seite der BahnhofstraRe.

Aufgrund des Abstandes des landwirtschaftlichen Betriebes zum Plangebiet sowie der Tat-

sache, dass weitere Wohngebaude (im Flachennutzungsplan als Wohnbauflache dargestellt)

eine wesentlich geringere Entfernung aufweisen, werden die Belange der Landwirtschaft
durch den vorliegenden Bebauungsplan nicht zusatzlich beeintrachtigt.

9. NACHRICHTLICHER HINWEIS

Beseitigung des Niederschlagswassers

Gernall § 149 Abs. 3 NWG sind die Grundstuckseigentumer zur Beseitigung des Nieder-
schlagswassers an SteIle der Gemeinde verpflichtet, soweit nicht die Gemeinde den An-
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schluss an eine offentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder em n ge-

sammeltes Fortleiten erforderlich ist, urn eine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit

zu verhuten.

10. SONSTIGE HINWEISE

Schutz von Baumen und Strauchern bei Bauarbeiten

Bei Bauarbeiten im Kronentraufbereich der festgesetzten Geholze ist die DIN 18920 "Schutz

von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen" sowie die
"Richtlinie zum Schutz von Baumen und Strauchern inn Bereich von Baustellen" (RAS-LP4)

zu beachten.

11. ENTGEGENSTEHENDE FESTSETZUNGEN

Gegenteilige Festsetzungen treten mit der Bekanntnnachung des vorliegenden Bebauungs-

planes aufler Kraft.

12. UMWELTBERICHT

12.1 Einleitung

12.1.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplans

Im Ort Hannbergen besteht eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstucken,
welche mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes gedeckt werden soli (vgl.
Kap. 6). Ziel ist daher die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes und die Schaffung
der bauleitplanerischen Voraussetzungen zur Errichtung von eingeschossigen Einzel- und
Doppelhausern innerhalb des ca. 5,14 ha grollen Geltungsbereiches. Die genauen Inhalte
und Ziele des vorliegenden Bebauungsplanes sind dem Kapitel 6 der Begrundung zu ent-

nehmen.

12.1.2 Ziele des Umweltschutzes

Da fiir das Gebiet der Gemeinde Hambergen em n Landschaftsplan nicht erarbeitet wurde und

die Erstellung eines Griinordnungsplanes fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes
nicht vorgesehen ist, wird hinsichtlich der Zielvorstellungen des Umwelt- und Naturschutzes

auf die Aussagen des Landschaftsrahmenplanes (LRP 2001) des Landkreises Osterholz zu-

ffickgegriffen. Die Zielvorstellungen sind in der Anlage 12 (MaRnahmen- und Entwicklungs-

karte) zum LRP dargelegt. Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden keine
weiteren Ziele formuliert, Ober die im folgenden aufgefiihrten allgemeinen Ziele hinausgehen.

• Der Flachenverbrauch und Verlust an freier Landschaft durch NeubaumaRnahmen ist auf
das Notwendigste zu beschranken.

• Einer Zersiedlung der Landschaft, insbesondere der Verfestigung von Splittersiedlungen
oder gar der Entstehung neuer Siedlungskerne ist vorzubeugen.

• Standortwahl und Ausgestaltung von Baugebieten haben so zu erfolgen, dass schutzwur-
dige Naturgiiter und das Landschaftsbild moglichst wenig beeintrachtigt werden.
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• Flachenversiegelungen sind generell wegen ihrer negativen Auswirkungen auf den Natur-
haushalt zu vermeiden.

• Die historisch gewachsenen landlichen Siedlungen und das regionaltypische Dorfbild sind
zu erhalten.

Zur Beachtung der vorstehenden Ziele des Umwelt- und Naturschutzes wurden verschiedene

VermeidungsmafInahmen getroffen (s. u.). Insbesondere ist hier die Standortwahl zu nen-
nen, die weitgehend den oben formulierten Zielen Rechnung tragt. Weitere Einzelheiten sind

der BegrOndung und den folgenden Ausfuhrungen des Umweltberichtes zu entnehmen.

Neben den oben genannten sind auch die Umweltziele hinsichtlich des Schutzgutes Wasser

und Menschen (hier: Immissionsschutz) relevant fur das vorliegende Bebauungsplanverfah-

ren.

Die Umweltziele hinsichtlich des Schutzgutes Wasser, insbesondere das von der Bebauung

betroffene Grundwasser, werden im Niedersachsischen Wassergesetz (§ 2) definiert in wel-

chem es heillt: " Die Gewasser sind als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum
fiir Tiere und Pflanzen zu sichem. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der All-
gemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beein-
trachtigungen ihrer okologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhangenden Land-
6kosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und da-
mit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gesichert wird."

Zur Beachtung dieser Zielsetzung ist insbesondere die Riickhaltung und gedrosselte Ablei-
tung des anfallenden Oberflachenwassers zu nennen, durch die eine zusatzliche Belastung

der Vorfluter zu Spitzenzeiten vermieden wird.

Hinsichtlich des Innmissionsschutzes sind die maRgeblichen Umweltziele im Gesetz zum

Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Er-
schutterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Imnnissionsschutzgesetz — BlmSchG) gere-
gelt. In § 1 wird die Zielsetzung des Gesetzes wie folgt dargelegt:

(1) "Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser,
die Atmosphare sowie Kultur- und sonstige Sachgiiter vor schadlichen Umwelteinwirkungen
zu schiitzen und dem Entstehen schadlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

(2) Soweit es sich um genehmigungsbediirftige Anlagen handelt, dient dieses Gesetz auch

- der integrierten Vermeidung und Verminderung schadlicher Umwelteinwirkungen durch
Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft, urn em n ho-
hes Schutzniveau fur die Umwelt insgesamt zu erreichen, sowie

- dem Schutz und der Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belas-
tigungen, die auf andere Weise herbeigefahrt werden."

Zur Beachtung der Ziele des lmmissionsschutzes wurden zur Beurteilung der Immissions-
auswirkungen die DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) und die DIN 4109 (Baulicher
Schallschutz) herangezogen.
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12.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

12.2.1 Derzeitiger Zustand von Natur und Umwelt

Die Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustandes von Natur und Umwelt beruck-
sichtigt die Schutzguter des Natur- und Umweltschutzes gernall den Vorgaben des § 1
Abs. 6 Nr. 7 BauGB. Der inn vorliegenden Unnweltbericht zu betrachtende Landschaftsteil

setzt sich aus verschiedenen Okosystemtypen zusammen, diese sich wiederum aus be-
stimmten Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen (Biozonosen) und deren Lebens-

raumen (Biotoptypen). Die Bestandsaufnahme der Arten und Lebensgemeinschaften des
Untersuchungsgebietes berucksichtigt in erster Linie die Biotoptypen. Diese Vorgehensweise

ist bei der Annahme, dass die Biotoptypen geeignet sind, bis zu einem gewissen Grade den
Zustand von Natur und Landschaft abzubilden gangige Praxis, um den derzeitigen Zustand
zu bewerten. Sollte sich im Zuge der weiteren Planung herausstellen, dass besonders sen-
sible Bereiche von der Aufstellung des Bebauungsplanes betroffen sind, waren weiterrei-
chende, insbesondere faunistische Untersuchungen notwendig. Grundsatzlich lassen sich
jedoch anhand der Analyse der vorhandenen Biotoptypen Aussagen ausreichender Detail-
scharfe hinsichtlich des Zustandes der SchutzgLiter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Land-
schaftsbild, Biologische Vielfalt sowie der Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgutern

treffen. Fur die Schutzgiiter Menschen, Luft, Klima sowie Sach- und Kulturguter soil dagegen

auf bestehende Bestandsaufnahmen und vorhandenes Datenmaterial der zustandigen Stel-

len zurackgegriffen werden.

12.2.2 Menschen

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist zur Zeit nicht besiedelt und wird landwirt-
schaftlich zur Produktion von Nahrungsmitteln genutzt. Die nordlich, westlich und sudlich an-

schliegenden Bereiche wurden bereits mit Einfamilienhausern bebaut und weisen eine mitt-
lere Siedlungsdichte auf. Westlich schlieSt sich an den Geltungsbereich die Kreisstralle 24
"BahnhofstraRe" sowie die freie Landschaft an.

12.2.3 Pflanzen und Tiere

(1) Acker

Der ostliche Bereich des Plangebietes wird als Acker (A) genutzt. Zum Zeitpunkt der Be-

standsaufnahme war dieser mit Getreide bestellt.

(2) Griinland

Der als Griinland genutzte Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes schlieflt west-
lich an die Bahnhofstralle an. Aufgrund des Vorkommens von Feld-Hainsimse (Luzula cam-
pestris), Rot-Schwingel (Festuca rubra) und Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) kann das

Granland zumindest teilweises als mallig nahrstoffversorgt eingestuft werden. Neben den

genannten Armutszeigern kommen innerhalb des Grunlandes jedoch auch Arten vor, die fOr

eine bessere Nahrstoffversorgung und/oder eine intensivere Nutzung des Standortes stehen.

Dieses sind Knauelgras (Dactylis glomerata), Lowenzahn (Taraxacum officinale), Wiesen-
Lieschgras (Phleum pratense), Sauerampfer (Rumex acetosa) etc. Insgesamt kann das

Griinland auf Grund des vorhandenen Artenspektrums und der augenscheinlich als maRig
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intensiv einzustufenden Nutzung dem Sonstigen Mesophilen Grunland (GMZ) zugerechnet
werden.

(3) Geholze

Geholze finden sich in Form von Baumreihen (HB) oder Hecken, welche als
Baum-Strauch-Hecke (HFM) ausgebildet sind. Die Baumreihe befindet sich entlang der
nordOstlichen Grenze des Geltungsbereiches und saunnt einen dort verlaufenden Sandweg

(DWS), welcher als FuRweg genutzt wird. Die Eichen weisen aufgrund des hohen Alters
Stamnndurchmesser von mehreren Dezimetern auf. Teilweise ist im Bereich der Eichen bzw.

des Weges em n Wall vorhanden, der jedoch erst vor kurzerer Zeit aufgeschiittet wurde. Die

Hecken des Plangebietes stocken entlang der ostlichen, westlichen und sudlichen Grenze
des Geltungsbereiches entlang der StraRen. Die Geholzstreifen setzen sich aus heimischen

Geholzen wie Hainbuche (Carpinus betulus), Eiche (Quercus robur), Birke (Betula pendula)
Weiden (Salix spp.), Faulbaum (Frangula alnus) usw. zusammen. Die Hecken sind insge-
samt gut ausgebildet und in sich geschlossen.

Weiterhin sind neben den genannten Geholzen entlang der Grenze zwischen dem GrOnland-

bereich und dem Acker einige Geholze in Form von Eichen und Weiden mit geringem
Stammdurchmesser vorhanden.

(4) Sonstige Biotope

Neben den zuvor beschriebenen kom men im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bzw.
der unmittelbaren Umgebung vor allem Biotoptypen der besiedelten Bereiche vor. Dies sind

Siedlungsgebiete mit den dazugehorigen Haus- bzw. Ziergarten und StraRen. Die Garten
weisen das typische Artenspektrum auf, welches haufig nicht aus standortheimischen Arten
besteht.

(5) Tiere

Aufgrund der dargestellten Lebensraumstrukturen ist nicht davon auszugehen, dass im
Plangebiet gefahrdete oder geschutzte Arten anzutreffen sind. Vielmehr handelt es sich
durch die Lage im Siedlungsbereich urn solche, die den vermehrten Storungsdruck ertragen,

oder bereits an Siedlungsbiotope angepasst sind. Anzusprechen ist hier in erster Linie die
Avifauna (z. B. Kohl- und Blaumeise, Drossel, Sperling, Taube), die vor allem in den angren-

zenden Hausgarten umfangreiche Brutmoglichkeiten vorfindet und das Plangebiet vorrangig

zur Nahrungssuche nutzt. Neben Kleinsaugern wie Feldnnausen, Kaninchen und Hasen sind

auf den Grunlandflachen insbesondere Spinnen-, Kafer- und Heuschreckenarten zu erwar-
ten.

12.2.4 Boden

Die geologische Entstehung des Plangebietes als Teilbereich der Wesermunder Geest ist
hauptsachlich auf die geomorphologischen Prozesse wahrend der Saale-Eiszeit zurLickzu-

fuhren. Die Wesermunder Geest stellt eine Altmoranenlandschaft mit Ciberwiegend sandigen

bis lehmigen Baden dar. Dementsprechend ist das Plangebiet in der geologischen Ober-
sichtskarte des Landschaftsrahmenplanes als Grundmorane mit schluffigen bis kiesigen Ba-

den (schluffig, tonig, sandig, kiesig) mit Obergangen zu glazifluviatilen Ablagerungen in h6he-
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ren Lagen dargestellt. Aus den Ausgangsmaterialien hat sich gemail der Bodenkarte von
Niedersachsen eine mittlere Podsol-Braunerde mit geringer bis mittlerer nutzbarer Feldkapa-

zitat entwickelt. Das Plangebiet ist entsprechend dem Bodentyp im Entwurf des Landschafts-

rahmenplanes der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest zugeordnet.

12.2.5 Wasser

Der ostliche Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes besitzt Bedeutung fur die
Grundwasserneubildung. Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei Ober 200 mm/a.

Oberflachengewasser sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nur in Form eines
Straflenseitengrabens vorzufinden, welcher der Entwasserung der befestigten Straflenflache

dient.

12.2.6 Klima / Luft

Das Plangebiet liegt im Bereich des nnaritinn-kontinentalen Obergangsklimas. Jahreszeitliche

Temperaturschwankungen sind daher gering. Die Sommer sind warm und niederschlags-
reich, die Winter feucht und selten extrenn kalt. Kleinklinnatisch duffle das Plangebiet auf-
grund der Hanglage keine oder nur geringe Bedeutung fur die umliegenden Siedlungsberei-
che haben. Kaltluft kann auf dem nur sparlich bestockten Acker nur in geringer Menge ent-
stehen und flieRt aufgrund der Hanglage sofort ab, so dass sie fur eine KOhlung der Sied-
lungsbereiche nicht zur Verfugung steht.

12.2.7 Landschaftsbild

Das Landschaftsbild des Geltungsbereiches wird Oberwiegend durch die landwirtschaftliche

Nutzung des Geltungsbereiches selber sowie durch die in den Randbereichen vorhandene
Bebauung gepragt. Als pragend sind jedoch auch die entlang der Grenzen vorhandenen Ge-

holze anzusehen, insbesondere die im Nordosten stockende Reihe aus alten Eichen mit
mehreren Dezimetern Stammdurchmesser.

12.2.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Wechselbeziehungen zwischen Flachen oder
SchutzgOtern vorhanden, die Ober die allgemein bekannten Beziehungen hinausgehen. Zu
nennen ist hier beispielsweise die gleichzeitige Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser
durch die Versiegelung von Bodenoberflache

12.2.9 Biologische Vie!fait

Fur den Geltungsbereich ist auf Grund der landwirtschaftlichen Nutzung, auch wenn diese in

Teilbereichen als weniger intensiv einzustufen ist, anzunehnnen, dass keine Arten vorkom-
men, die hier ihr einziges Vorkommen innerhalb der Region haben. Die im Geltungsbereich

anzutreffenden Standortbedingungen spiegeln die Standortbedingungen innerhalb der natur-

raumlichen Region oder weiteren Abgrenzungen wieder, so dass davon auszugehen ist, dass

die vorkommenden Arten auch in anderen Bereichen verbreitet sind und dass keine vom
Aussterben bedrohten oder geschOtzten Arten innerhalb des Plangebietes anzutreffen sind.
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12.2.10 Sonstige Sach- und Kulturgiiter

Das Vorhandensein von planungsrelevanten Sach- und Kulturgutern innerhalb des Geltungs-

bereiches ist nicht bekannt.

12.2.11 Schutzgebiete / besonders geschutzte Biotope

Schutzgebiete oder naturschutzrechtlich besonders geschutzte Biotope sind innerhalb des
Geltungsbereiches nicht vorhanden. Analog dazu kann auch das Vorkommen von besonders

geschutzten Arten aufgrund der Nutzungsintensitat nahezu ganz ausgeschlossen werden.

12.2.12 Bewertung

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) trifft fur den Geltungsbereich, bezogen auf die verschie-

denen Schutzguter, folgende Aussagen bzw. Bewertungen, die einen Rahmen fur die im
Umweltbericht getroffene Bewertung geben:

Schutzgut Aussagen des LRP
Arten und Lebensgemeinschaften keine Aussage / Bewertung
Boden keine seltenen Bodentypen, hohes Schutzpotential fur das Grundwasser
Wasser hohe Grundwasserneubildungsrate, Ober 200 mm/a
Luft keine Aussage / Bewertung
Klima keine Aussage / Bewertung

Landschaftsbild keine Aussage / Bewertung
Tab. 1: Aussagen des Landschaftsrahmenplanes zum Plangebiet

(1) Menschen

Aufgrund der Nutzung des Gebietes zur Nahrungsmittelproduktion und der zukunftigen Nut-

zung der Flachen als Wohnbauland ist diesem insgesamt eine rnittlere Bedeutung beizumes-

sen.

(2) Aden und Lebensgemeinschaften

Das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wird anhand der Naturnahe des Biotoptyps

sowie des Vorkommens von gefahrdeten Arten bewertet.

Dem Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften ist im Bereich der intensiven Ackernutzung

nur eine geringe Bedeutung beizumessen (Wertstufe III). Die Strukturlosigkeit des Acker-
standortes, die durch die umgebende Bebauung und StraRen hervorgerufene Isolation sowie

die stark nivellierten Standortverhaltnisse bieten nur einer geringen Zahl von Arten einen Le-

bensraum. Die Ackerflachen sind daher zu den naturfernen Biotopen zu zahlen. Eine allge-

meine Bedeutung ist dagegen den Grunlandbereichen und den Geholzen entlang der Stra-
Ren beizumessen. Gegenuber den Ackerflachen sind das Grunland und die Heckenstruktu-

ren weniger stark Oberpragt und daher den bedingt naturfernen Biotoptypen mit der Wert-
stufe II (von allgemeiner Bedeutung) zuzurechnen.

Gefahrdete oder geschiitzte Arten wurden im Zuge der Bestandsaufnahme nicht vorgefun-

den. Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung des Gebietes in Verbindung mit den haufig

hohen Standortanforderungen der gefahrdeten Arten ist davon auszugehen, dass diese im
Bereich des Bebauungsplanes nicht vorkommen.
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(3) Boden

Das Schutzgut Boden wird anhand des Naturlichkeitsgrades bewertet.

Dem Boden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1st insgesamt die Wertstufe II (allge-

meine Bedeutung) beizumessen. Die anstehenden Baden sind, auch bei Grunlandnutzung,

durch wasserbauliche, kulturtechnische oder bewirtschaftungsbedingte Magnahmen bis in
den Untergrund Oberpragt. Mit der Wertstufe III mussen die bestehenden Straflenverkehrs-

flachen bewertet werden, die bereits befestigt sind.

(4) Wasser

Zur Bewertung des Schutzgutes Wasser mit den Aspekten Oberflachenwasser und Grund-

wasser wird der Natiirlichkeitsgrad herangezogen. Die Grundwassersituation des Plange-
bietes muss aufgrund der Ackernutzung und des dortigen erhOhten Stoffeintragsrisikos als
beeintrachtigt gelten. Gleichermagen wirkt sich die intensive Nutzung auch auf den Grun-
landbereich aus, so dass insgesannt die Wertstufe II (von allgemeiner Bedeutung) fur das
gesamte Plangebiet in Ansatz gebracht wird.

Im Rahmen des verwendeten Bilanzierungsmodells wird der Naturlichkeitsgrad der Oberfla-

chengewasser von den Faktoren Gewassergute und Veranderungsgrad der Wasserfuhrung

abhangig gemacht. Beziiglich der Gewassergute ist davon auszugehen, dass das Wasser
aufgrund der angrenzenden Nutzungen (Acker, Stralle) belastet 1st. Weiterhin kann die Was-

serfiihrung in dem kunstlich angelegten Gewasser nicht als naturlich bezeichnet werden, so

dass grundsatzlich von einem geringen Wert fur den Naturschutz und die Landschaftspflege

auszugehen 1st. Der Graben wird daher mit der Wertstufe III bewertet.

(5) Luft / Klima

Das Schutzgut Luft / Klima unterliegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Beeintrach-

tigungen. Diese werden durch die umgebenden StraRen sowie die geschlossene Bebauung

im Umfeld hervorgerufen. Insgesamt muss das Plangebiet daher mit der Wertstufe II bewer-

tet werden.

(6) Landschaftsbild

Das Plangebiet 1st den beeintrachtigten Landschaftsbildbereichen zuzurechnen. Insbeson-
dere die Ackernutzung und die umgebenden Siedlungsflachen sowie die Stralle wirken sich

negativ aus. Insgesamt 1st die ursprungliche Vielfalt, Eigenart und Schonheit jedoch noch er-

kennbar. Insbesondere die Grunlandnutzung und die Heckenstrukturen wirken sich positiv

auf das Landschaftsbild aus. Dem Geltungsbereich wird daher die Wertstufe II (von allge-
meiner Bedeutung) zugesprochen.

(7) Biologische Vielfalt

Insgesamt besitzt der Geltungsbereich aufgrund des kleinteiligen Nebeneinander verschie-
dener Lebensraume wie Geholzstrukturen, Grunland, Acker und Siedlungsflachen einen ge-

wissen Strukturreichtum, der dementsprechend auch einer — wenn auch beschrankten — An-
zahl von Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum bietet. Dem Plangebiet kann daher hin-

sichtlich der Biologischen Vielfalt eine mittlere Wertigkeit zugesprochen werden.
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(8) Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Wechselwirkungen des Geltungsbereiches sind nicht erkennbar vorhanden, so dass diesem

eine geringe Bedeutung zukommt.

(9) Sonstige Sach- und Kulturgiiter

Sonstige Sach- und Kulturgiiter sind im Geltungsbereich nach dem derzeitigen Kenntnis-
stand nicht vorhanden, so dass diesem keine Bedeutung hinsichtlich des Schutzgutes bei-

gemessen werden kann.

(10) Schutzgebiete

Schutzgebiete oder besonders geschutzte Biotope sind von der Planung nicht betroffen, so
dass dem Geltungsbereich hinsichtlich dieses Aspektes keine Bedeutung zukomnnt.

12.2.13 Zusammenfassende Bewertung im Oberblick

Die folgende Tabelle enthalt eine Obersicht Ober die zuvor getroffene Bewertung des derzei-

tigen Zustandes des Plangebietes hinsichtlich der verschiedenen Schutzguter des Umwelt-
und Naturschutzes:

Schutzgut Bewerteter Bereich Wertstufe

Arten und Lebensgemeinschaften Sonstiges Mesophiles Griinland II
Baum-Strauch-Hecke II
Acker III

Boden Acker, Grunland- und Geholzbereiche II
Wasser / Grundwasser Acker, Griinland- und Geholzbereiche II

Strallengraben III
Luft / Klima Plangebiet II
Landschaftsbild Plangebiet II
Menschen Plangebiet mittlere Bedeutung
Wechselwirkungen Plangebiet geringe Bedeutung
Biologische VieIfalt Plangebiet mittlere Bedeutung
Schutzgebiete / besonders geschiitzte Bio-
tope

Plangebiet keine Bedeutung

Sonstige Sach- und Kulturgiiter Plangebiet keine Bedeutung
Tab. 2: Zusammenfassende Bewertung im Uberblick

12.3 Prognose der Umweltentwicklung

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind von den Gemeinden bei der

Aufstellung von Bauleitplanen zu berucksichtigen. Dies kommt im BauGB durch folgende
Vorgaben zum Ausdruck:

• Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB sollen Bauleitplane eine nachhaltige stadtebauliche Ent-

wicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschiitzenden Anforderungen auch
in Verantwortung gegenLiber kiinftigen Generationen miteinander in Einklang bringt ge-

wahrleisten und dazu beitragen, eine menschenwOrdige Umwelt zu sichern und die natiir-

lichen Lebensgrundlagen zu schutzen und zu entwickeln.

• § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 BauGB weist darauf hin, dass bei der Bauleitplanung die Belange

des Umweltschutzes, einschliefIlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu be-

riicksichtigen sind.
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• In § la Abs. 3 wird welter ausgefOhrt, dass die Vermeidung und der Ausgleich
voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der
Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes in der Abwagung zu berucksichti-

gen sind (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz). Dabei sind die Schutz-

guter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, das Wirkungsgefuge zwischen den
Schutzgutern sowie die biologische Vie!fait zu betrachten.

Damit soli sichergestellt werden, dass das fur eine Beurteilung der Belange des Umwelt-
schutzes notwendige Abwagungsmaterial in einem ausreichenden Detaillierungsgrad zur
Verfugung steht. Gleichzeitig wurden die bisher im Rahmen der Eingriffsregelung betrachte-

ten SchutzgOter urn das Schutzgut "biologische Vie!fait" erweitert. Eine andere (hohere) Ge-

wichtung der Belange des Umweltschutzes geht damit jedoch nicht einher. Von der Ge-
meinde ist weiterhin abwagend3 darOber zu befinden, ob / in welchem Umfang nachteilige
Folgen fur Natur und Landschaft durch Darstellungen und Festsetzungen Ober Vermeidungs-

und AusgleichsmafInahmen zu kompensieren sind.

Durch § la Abs. 3 Satz 3 sowie § 200a BauGB wird klargestellt, dass em n unnnittelbarer raum-

licher Zusannmenhang zwischen Eingriff und Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit dies mit

einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des
Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Der Ausgleich kann somit auch an
anderer SteIle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Die Gemeinde ist im Obrigen nicht gehalten,

die erforderlichen KompensationsmaRnahmen ausschliefIlich durch Plandarstellungen und
-festsetzungen im Bauleitplan "abzusichern". § la Abs. 3 Satz 4 BauGB sieht vielmehr aus-
drOcklich vor, dass anstelle von entsprechenden Planinhalten auch vertragliche Regelungen

gemail § 11 BauGB - d. h. stadtebauliche Vertrage Ober die Durchfuhrung von MaRnahmen,

die auf einen Ausgleich abzielen - oder sonstige Maanahmen zum Ausgleich getroffen wer-
den [carmen. Schlief3lich wird durch § la Abs. 3 Satz 5 BauGB klargestellt, dass em n Aus-
gleich nicht erforderlich ist, sofern die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung
erfolgt sind oder zulassig waren.

12.3.1 Anwendung der Eingriffsregelung

Der Eingriffsregelung unterliegen, wie im vorherigen Kapitel ausgefuhrt, nur die Bereiche, in
denen durch den Bebauungsplan die Voraussetzungen fur MafInahmen geschaffen werden,

die mit Eingriffen verbunden sind. Fur den Bereich der bestehenden StraRenverkehrsflachen

wurde die rechtliche Moglichkeit zum Ausbau und zur Instandhaltung bereits vor der Aufstel-

lung des Bebauungsplanes geschaffen, so dass diese Flachen im Bebauungsplan lediglich

3 In diese Abwagung sind nicht nur die Vorteile fur Natur und Landschaft, sondern auch die ggf. nachteilig
beruhrten Belange einzustellen. Die dabei gebotene Ausrichtung auch der Vermeidungs- und Ausgleichs-
maRnahmen an dem vom Abwagungsgebot erfassten Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit hat das BVerwG
dadurch umschrieben, dass Vermeidungs- und KompensationsmaRnahmen unterbleiben konnen, wenn sie
"auch und gerade mit Blick auf § 1 Abs. 3, 5 und 6 BauGB keine unverhaltnismaRigen Opfer fordern"
(BVerwG, Beschluss vom 31.01.1997, FuRnote 5).

Das OVG NW hat mit dem Urteil vom 28. Juni 1995 (7a D 44/94 NE) klargestellt, dass Bebauungsplane,
die von einer "...strikten, keiner Abwagung unterliegenden Pflicht zur moglichst vollstandigen Vermeidung
und zum vollen Ausgleich bzw. zur vollen ersatzweisen Kompensation der eingriffsbedingten Beeintrachti-
gungen ..." ausgehen, an einem materiellen Mangel leiden, der zur Ungultigkeit der Satzung führt, da die
Erfordernisse des Abwagungsgebotes bzw. die zu beachtenden normativen Vorgaben des § 8a BNatSchG
verkannt werden.
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Obernommen werden. Dies schlieRt auch den StraRenseitengraben im Randbereich der
StraRe Auf dem Kamp em. Kompensationspflichtige Eingriffe entstehen in diesen Bereichen

daher nicht. Der Eingriffsraum beschrankt sich somit auf den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes (5,14 ha) abzuglich der bestehenden StraRenverkehrsflachen (0,56 ha), sowie
der Ciberplanten Teilflache des Bebauungsplanes Nr. 12 "Wallen-Trotzkamp" (0,01 ha) so
dass sich em n Eingriffsraunn von 4,57 ha ergibt.

12.3.1.1 Vermeidung von Beeintrachtigungen durch die Bauleitplanung

Die Berucksichtigung von VermeidungsmaRnahmen stellt den ersten Schritt zur Anwendung

der Eingriffsregelung dar. Entsprechend dem § 8 NNatG durfen "... Eingriffe die Leistungsfa-

higkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild nicht mehr als notwendig beeintrachti-
gen". In der folgenden Auflistung sind die getroffenen VermeidungsmaRnahmen aufgefuhrt:

• Inanspruchnahme von Ackerflachen mit einem geringen Wert fur den Naturschutz und die
Landschaftspflege

• Beschrankung der Hohe baulicher Anlagen auf 9 m

• Beschrankung der Lange baulicher Anlagen auf 20 m fur Einzelhauser und 25 m fur
Doppelhauser

• Beschrankung der zulassigen Grundflachenzahl auf 0,3

• Beschrankung der Oberschreitung der zulassigen Grundflache auf 0,25 %

• Oberwiegende Festsetzung der Geholze im Plangebiet zum Erhalt

• Eingrunung des Plangebietes

• Festsetzung der Verwendung von standortheimischen Geholze fur Anpflanzungen

• Befestigung des FuRweges im Norden des Plangebiets mit wasserdurchlassigen Materia-
lien

• Festsetzung der Verwendung standortheimischer Geholze fur BepflanzungsmaRnahmen

• Beschrankung der Breite der Zufahrten auf 3,5 m fur GrundstOcke, die Ober die StraRe
Auf dem Kamp erschlossen werden

• Rikkhaltung des anfallenden Niederschlagswassers in einem Regenrackhaltebecken und
gedrosselte Ableitung

12.3.1.2 Voraussichtliche Beeintrachtigungen

Beeintrachtigungen fur das Schutzgut Aden und Lebensgemeinschaften entstehen durch
die Inanspruchnahme der dem mesophilen Grunland zuzurechnenden Bereiche sowie der
Geholze auRerhalb der StraRenverkehrsflache, die fur die Anlage von Zufahrten beseitigt
werden mussen. Die hier entstehenden Biotoptypen (befestigte Flachen, Ziergarten) sind den

naturfernen Biotoptypen und dam it der Wertstufe III (geringe Bedeutung) zuzuordnen. Fur die

ErschlieRung der an der sudlichen Grenze des Bebauungsplanes gelegenen Grundstilcke
mOssen Zufahrten geschaffen werden, die durch die dort stockende Baum-Strauch-Hecke
verlaufen. In dem Bereich werden 5 Baugrundstucke entstehen, so dass bei einer Breite des

Geholzstreifens von 3 m und einer maximalen Lange der Zufahrten von 3,5 m eine Flache
von 53 m2 (;,-- 0,01 ha) in Anspruch genommen werden muss.
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Das Schutzgut Boden wird durch die Versiegelung von Bodenoberflache erheblich beein-
trachtigt. Nach erfolgter Bebauung sind die Bereiche, die einer Versiegelung unterliegen, als

naturfern anzusehen und somit mit der Wertstufe III zu bewerten. Weiterhin ist auch die An-
lege des Larmschutzwalles inn Westen und Nordwesten des Geltungsbereiches als Beein-
trachtigung zu werten, da mit dem Bodenabtrag und der Aufschattung das naturliche Boden-

gefLige zerstort wird und em n anthropogen entstandener Aufschuttboden entsteht. Da der Bo-

den im wesentlichen seine Funktionen beibehalt, kann die Aufschuttung jedoch nicht mit ver-

siegelten Bereichen gleichgesetzt werden. Fur den Larmschutzwall wird daher der fur was-
serdurchlassige Befestigungen allgennein Obliche Kompensationsfaktor (0,2) in Ansatz ge-
bracht.

Aufgrund der Bodenversiegelung verringert sich auch die Bedeutung des Plangebietes fur
das Schutzgut Grundwasser. Mit der wasserundurchlassigen Befestigung von Flachen wird
der Oberflachenabfluss deutlich erhoht. Fur das Oberflachenwasser ist dagegen keine er-
hebliche Beeintrachtigung zu erwarten, da schon im Bestand der vorhandene strukturarme
Graben entsprechend dem angewendeten Bilanzierungsmodell der geringsten Wertstufe
(von geringer Bedeutung) zuzurechnen ist. Auch nach der Aufstellung bzw. der Umsetzung
des Bebauungsplanes ist das Schutzgut mit der Wertstufe III zu bewerten, so dass festzu-
stellen ist, dass durch die Herrichtung der Grundstuckszufahrten (Beschrankung auf eine
Zufahrt je Baugrundstuck und 3,5 m Breite) ebenfalls kein Wertstufenverlust eintritt.

Für das Schutzgut Klima/Luft bedeutet die Oberflachenbefestigung eine Beeintrachtigung

dahingehend, dass eine starkere Erwarmung der versiegelten Flachen aufgrund der Verrin-
gerung der Verdunstungsleistung erfolgt.

Das Landschaftsbild unterliegt bereits mehr oder weniger starken Beeintrachtigungen durch

die im Norden, Osten und Westen vorhandene Bebauung mit Einfannilienhausern. Aufgrund

der Lage des Plangebietes im Bereich einer Hangkuppe ist jedoch mit erheblichen Beein-
trachtigungen zur rechnen.

Fur die im Nahbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 wohnhaften Menschen ist nicht mit er-
heblich nachteiligen Auswirkungen zu rechnen. Mit den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes wird die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes ermoglicht, welches dem Ge-

bietscharakter der angrenzenden Siedlungsflachen entspricht. Dem Geltungsbereich kann
hinsichtlich seiner Bedeutung fur die Menschen auch nach der Umsetzung eine mittlere Be-
deutung beigemessen werden. Gleichermagen unterliegen auch die Sach- und Kulturgiiter

keinen erheblich negativen Auswirkungen. Die bisher getroffene Bewertung der SchutzgOter

(keine Bedeutung) kann auch nach der Umsetzung des Bebauungsplanes beibehalten wer-
den. Da Schutzgebiete / besonders geschiitzte Biotope sowie Wechselwirkungen nicht

von der Aufstellung des Bebauungsplanes betroffen sind, ergibt sich fur diese Schutzguter
keine erheblich nachteilige Auswirkung der Planung. Die bisher getroffene Bewertung kann

somit beibehalten werden.

Den mit der Aufstellung des Bebauungsplanes bzw. dessen Umsetzung entstehenden Zier-

gartenbereichen kommt hinsichtlich der biologischen Vielfalt, ebenso wie den in Anspruch
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genommenen landwirtschaftlichen Flachen, eine mittlere Bedeutung zu. Eine Beeintrachti-
gung des Schutzgutes 1st somit nicht ersichtlich.

In der folgenden Tabelle werden die zu erwartenden Beeintrachtigungen innerhalb des Ein-
griffsraumes zusammengefasst. Die in Kap. 12.3.1.1 aufgefuhrten VermeidungsmaRnahmen

wurden hierbei bereits berucksichtigt. Als erheblich beeintrachtigt (und damit kompensations-
pflichtig) sind all diejenigen Schutzguter zu betrachten, die einem Wertstufenverlust unterlie-

gen.

Schutzgut Art der Beeintrachtigung / Bereich Wertstufe vorher Wertstufe nachher

Arten und Lebensge-
meinschaften

Direkte Oberbauung von Flachen und Urn-
wandlung in Ziergarten sowie die Einrich-
tung eines Regenruckhaltebeckens
• Acker Ill Ill

• Griinland II III

• Geholze II Ill

Boden

Zerst6rung bzw. Beseitigung des belebten
Oberbodens durch Oberbauung, Verlust der
Bodenfunktionen (Standort fur Pflanzen und
Tiere, Filter- und Puffervermogen, Humifi-
zierung und Mineralisierung organischer Be-
standteile etc.) Geholze
• bisher unversiegelte Bereiche auflerhalb

der bestehenden Straflenverkehrsfla-
chen

• Anlage eines Larmschutzwalles durch
Aufschiittung von Bodenmaterial

• Anlage eines Regenruckhaltebeckens

II

H

II

III

Ill

Ill

Wasser

Erh6hung des Oberflachenabflusses und
Verringerung der Grundwasserneubildungs-
rate aufgrund des erh6hten Versiegelungs-
grades
• bisher unversiegelte Bereiche auflerhalb

der bestehenden Strallenverkehrsfla-
chen

teilweise Verrohrung des Strallenseitengra-
bens fOr Grundstuckszufahrten

II

III

Ill

III

Luft / Klima

Kleinraumige Erwarmung durch die Verrin-
gerung der Abkalungswirkung als Folge
der beeintrachtigten Verdunstungsleistung
des versiegelten Standortes
• Plangebiet II Ill

Landschaftsbild

Bebauung eines landwirtschaftlich genutz-
ten Bereiches mit Einfamilienhausern im
Bereich einer Hangkuppe
• Plangebiet II Ill

Menschen Plangebiet mittlere Bedeutung mittlere Bedeutung
Wechselwirkungen Plangebiet geringe Bedeutung geringe Bedeutung
Biologische Vielfalt Plangebiet mittlere Bedeutung mittlere Bedeutung
Schutzgebiete / be-
sanders geschiitzte
Biotope

Plangebiet keine Bedeutung keine Bedeutung

Sonstige Sach- und
KulturgLiter Plangebiet keine Bedeutung keine Bedeutung

Tab. 3: Voraussichtliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes
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12.3.1.3 Beeintrachtigungen durch die Anlage eines Regenriickhaltebeckens

Mit der Anlage des Regennickhaltebeckens sind erhebliche Beeintrachtigungen des Natur-

haushaltes, insbesondere fur die Schutzguter Arten und Lebensgemeinschaften sowie Boden

verbunden. Da fur eine naturnahe Ausgestaltung des Beckens, insbesondere die Anlage fla-

cher Boschungen, zu Lasten der Wohnbauflachen erfolgen wOrde, die letztlich an anderer
SteIle wieder ausgewiesen werden mussten, wird auf eine naturnahe Gestaltung verzichtet.

Die Kompensationsmagnahmen fur das Regenruckhaltebecken sind somit auflerhalb des
Geltungsbereiches vorzusehen. Mit der Anlage des Beckens wird die belebte Bodenoberfla-

che entfernt, wodurch mesophiles Grunland beseitigt wird. Da diese Flachen nach der Her-
stellung des Beckens nicht fur eine Wiederbesiedlung zur Verfugung stehen, 1st eine kom-
pensationspflichtige erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Arten und Lebensgemein-

schaften gegeben. Weiterhin unterliegt das Schutzgut Boden erheblichen Beeintrachtigun-
gen. Durch den fur die Anlage des Regenruckhaltebecken notwendigen Bodenaushub wird
das naturliche Bodengefiige bis in groge Tiefen zerstort und verliert somit einen Grogteil sei-

ner jetzigen Eigenschaften und somit auch seiner Funktionsfahigkeit. Die nach der Herstel-
lung des Beckens anstehenden Baden konnen die verlorenen Funktionen nicht Obernehmen,

da es sich bei den unter Wassereinfluss entwickelnden Baden urn grundsatzlich andere Bo-

dentypen handelt. Da die Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden durch die Herstellung des

Regennickhaltebeckens jedoch nicht mit den Beeintrachtigungen gleichzusetzen 1st, die bei

einer volistandigen Befestigung von Bodenoberflache entstehen, kann zur Ermittlung des
Kompensationsbedarfes der fur wasserdurchlassige Befestigungen Oblicherweise verwen-
dete Konnpensationsfaktor von 0,2 in Ansatz gebracht werden.
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12.3.1.4 Ermittlung des Kompensationsbedarfs

In der folgenden Tabelle werden die Beeintrachtigungen sowie die getroffenen Vermeidungs-

und KompensationsmaRnahmen gegenubergestellt.

Schutzgut Auspragung, Wert und Grolle der be-
troffenen Bereiche

Vermeidung und Ausgleich im Plangebiet

Arten und Beeintrachtigungen: Vermeidungsmalinahmen:
Lebensge-
meinschaf- Inanspruchnahme durch Bebauung und • Inanspruchnahme von Ackerflachen mit einem gerin-
ten (Biotop- Straflenflachen sowie Umwandlung in gen Wert fill' den Naturschutz und die Landschafts-
typen / ge- Ziergarten von 1,53 ha Mesophilem pflege
fahrdete Gr(inland • Beschrankung der zulassigen Grundflachenzahl auf
Pflanzen- Wertstufe vorher II, nachher III 0,3 sowie der zulassigen Uberschreitung auf 25%
und Tierar- Erhebliche Beeintrachtigung • Oberwiegende Festsetzung der Geholze im Plangebiet
ten) zum Erhalt

Beseitigung von Mesophilem GrOnland . Verwendung von standortheimischen Geholzen fur Be-
durch die Anlage eines RegenrOckhalte- pflanzungsmagnahmen
beckens auf einer Flache von 0,12 ha • Beschrankung der Zufahrten auf eine 3,5 m breite Zu-
Wertstufe vorher II, nachher III fahrt fur GrundstOcke die Ober die Stralle Auf dem
Erhebliche Beeintrachtigung Kamp erschlossen werden

Beseitigung von Geholzen fur die Anlage Erhebliche Beeintrachtigungen bleiben bestehen
von Zufahrten zu den privaten Bau-
grundstOcken im Bereich der bestehen-

Kompensationsbedarf: 1,67 ha

den Strallenflachen auf einer Flache von KompensationsmaRnahmen:
0,02 ha. Anpflanzung von standortheimischen Baumen und Strati-
Wertstufe vorher III, nachher III chern entlang der Grenzen des Geltungsbereiches auf ei-
Erhebliche Beeintrachtigung nem ehemaligen Ackerstandort

Flache: 0,18 ha.
Beseitigung von Geholzen fur Bebauung
und die Anlage von Erschlieflungsstra-

Wertstufe vorher III, nachher II

gen auf einer Flache von 0,02 ha Umwandlung von Intensivgrunland in Mesophiles GrOnland
Wertstufe vorher II, nachher III Flache: 0,39 ha
Erhebliche Beeintrachtigung

Umwandlung eines Ackerstandortes in Mesophiles GrOn-
land
Flache: 1,70 ha
Wertstufe vorher III, nachher II
Erhebliche Beeintrachtigungen werden ausgeglichen

Uberkompensation fur das Schutzgut: 0,60 ha
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Schutzgut Auspragung, Wert und GraBe der be-
troffenen Bereiche

Vermeidung und Ausgleich im Plangebiet

Boden Beeintrachtigungen: VermeidungsmaBnahmen:

Zerstc5rung bzw. Beseitigung des beleb- • Inanspruchnahme von Ackerflachen mit einem gerin-
ten Oberbodens durch direkte Uberbau- gen Wert fur den Naturschutz und die Landschafts-
ung, Auskofferung, Bodenverdichtung,
etc. Verlust der Bodenfunktionen

pflege
• Beschrankung der zulassigen Grundflachenzahl auf

(Standort fur Pflanzen und Tiere, Filter- 0,3
und Puffervermogen, 1-lumifizierung und • Beschrankung der Uberschreitung der zulassigen
Mineralisierung organischer Bestandteile Grundflache auf 25 %
etc). • Verwendung von wasserdurchlassigen Materialien zur

Befestigung des Fullweges
Versiegelung von Boden mit allgemeiner • Oberwiegende Festsetzung der Geholze im Plangebiet
Bedeutung bei einer Grundflachenzahl
von 0,30 zzgl. 25 % Uberschreitung

zum Erhalt

Flache: WA 4,0 ha x 0,375 = 1,5 ha Erhebliche Beeintrachtigungen bleiben bestehen
Wertstufe vorher II, nachher III
Erhebliche Beeintrachtigung Kompensationsbedarf fill. wasserundurchlassige Befesti-

u .g ngen von Boden mit allgemeiner Bedeutung durch Stra-
Versiegelung von Boden mit allgemeiner gen und Gebaude (Kompensationsverhaltnis 1:0,3)
Bedeutung durch neu anzulegende 1,88 ha x 0,3 = 0,56 ha
Strallenverkehrsflachen einschliefIlich
des wasserundurchlassig befestigten Kompensationsbedarf fur die Zerstorung des Bodengefii-
Full- und Radweges ges im Rahmen der Anlage des Regenruckhaltebeckens
Flache: 0,38 ha sowie des Larmschutzwalles
Wertstufe vorher II, nachher III 0,27 ha x 0,2 = 0,05 ha
Erhebliche Beeintrachtigung Kompensationsbedarf 0,61 ha

Zerst6rung des Bodengeffiges im Rah- KompensationsmaBnahmen:
men der Anlage des Regenriickhaltebe- Planerische Entsiegelung von Flachen im Bereich des
ckens Fuflweges
Flache: 0,12 ha Flache: 0,01 ha
Wertstufe vorher II, nachher III
Erhebliche Beeintrachtigung Umwandlung eines Ackerstandortes in Mesophiles Gran-

land. (Nach der Anrechnung kir das Schutzgut Arten und
Zerst6rung des Bodengeffiges durch die Lebensgemeinschaften verbleiben 0,60 ha)
Aufschiittung eines Larmschutzwalles Flache: 0,60 ha
Flache: 0,11 ha
Wertstufe vorher II, nachher III Kein weiterer Kompensationsbedarf
Erhebliche Beeintrachtigung

Luft / Klima Beeintrachtigungen: Vermeidungsmallnahmen:

Kleinraumige Erwarmung und Verringe- • Beschrankung des Versiegelungsgrades auf 30% und
rung der AbkOhlungswirkung als Folge der zulassigen Uberschreitung auf 25%
der beeintrachtigten Verdunstungsleis- • Festsetzung von Einzelgeholzen und Geholzstrukturen
tung des wasserundurchlassig versie-
gelten Standortes auf einer Flache von

zum Erhalt

1,86 ha Erhebliche Beeintrachtigungen bleiben bestehen

Wertstufe vorher II, nachher III Kompensationsbedarf: 1,86 ha
Keine erhebliche Beeintrachtigungen

Die Kompensationsmallnahmen fur die Schutzguter Arlen
und Lebensgemeinschaften und Boden werden auf den
Bedarf fur das Schutzgut Klima angerechnet. Von den vor-
gesehenen MaRnahmen geht auch eine wertsteigernde
Wirkung fur das Klima aus (2,28 ha).

Keine Verbleibenden erheblichen Beeintrachtigungen.

Kein weiterer Kompensationsbedarf
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Schutzgut Auspragung, Wert und Grate der be-
troffenen Bereiche

Vermeidung und Ausgleich im Plangebiet

Wasser Beeintrachtigungen: Vermeidungsmallnahme:

Erhohung des Oberflachenabflusses und • Beschrankung der zulassigen Grundflachenzahl auf
Verringerung der Grundwasserneubil- 0,3 und der Uberschreitung auf 0,25 `Y.
dungsrate aufgrund von wasserundurch- . Ruckhaltung in einem Regenruckhaltebecken und ge-
lassigen Oberflachenbefestigungen auf drosselte Ableitung des anfallenden Oberflachenwas-
einer Flache von 1,86 ha) sers

Wertstufe vorher II, nachher III Erhebliche Beeintrachtigungen bleiben bestehen
Erhebliche Beeintrachtigungen

Kompensationsbedarf: 1,86 ha

Kompensationsmallnahmen:
Die Kompensationsmallnahmen kir die Schutzguter Arten
und Lebensgemeinschaften und Boden werden auf den
Bedarf fur das Schutzgut Wasser angerechnet. Von den
vorgesehenen Mallnahmen geht auch eine wertsteigernde
Wirkung fur das Wasser aus (2,28 ha).

Keine Verbleibenden erheblichen Beeintrachtigungen.

Kein weiterer Kompensationsbedarf
Land- Beeintrachtigungen: Vermeidungsmaanahmen:
schaftsbild

Umwandlung einer strukturarmen Acker- • Inanspruchnahme von Ackerflachen mit einem gerin-
flache sowie von Mesophilem Griinland gen Wert kir den Naturschutz und die Landschafts-
in Ortsrandlage mit Geholzstrukturen in pflege
em n Wohngebiet mit intensiv gepflegten . Beschrankung der Hohe baulicher Anlagen auf 9 m
Ziergarten auf einer Flache von 5,14 ha. . Beschrankung der Lange baulicher Anlagen auf 20 m

fur Einzel- und 25 m fur Doppelhauser
Wertstufe vorher II, nachher II • Festsetzung von eingeschossiger Bauweise
Erhebliche Beeintrachtigung. • Oberwiegende Festsetzung der Geholze im Plangebiet

zum Erhalt

Erhebliche Beeintrachtigungen bleiben bestehen

Kompensationsmanahme:
Die Anpflanzungsmallnahmen entlang der Grenzen des
Geltungsbereiches werden auf den Kompensationsbedarf
angerechnet. lm Zusammenhang mit den getroffenen
Vermeidungsmagnahmen, insbesondere dem Erhalt von
Geholzen und Geholzstrukturen ist das Landschaftsbild
wieder hergestellt.

Keine Verbleibenden erheblichen Beeintrachtigungen.

Kein weiterer Kompensationsbedarf
Tab. 4: Gegenbberstellung der Beeintrachtigungen, der VermeidungsmaRnahmen sowie der Kompensa

tionsmanahmen und deren Umfang

12.3.1.5 Alternative Planungsmoglichkeiten

Als Alternative zu der vorliegenden Planung besteht bei gleichbleibendem Planungsziel nur

die MOglichkeit der Festsetzung eines Reinen Wohngebietes. Hinsichtlich der Reduzierung
von Beeintrachtigungen wiirden sich hieraus jedoch keine Verbesserungen ergeben. Die An-
derung des festgesetzten Gebietes in em n Reines Wohngebiet schliellt lediglich verschiedene

Nutzungen aus, behalt aber den hauptsachlich beeintrachtigenden Faktor - die Bodenversie-

gelung - bei. Die Inanspruchnahnne von Bodenoberflache bleibt bei beiden Planungsmoglich-

keiten gleich. Die so genannte Null-Variante, der Verzicht auf jegliche Bebauung, Mite eine
vollstandige Vernneidung von Beeintrachtigungen innerhalb des Geltungsbereiches zur Folge.
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Die Flachen im Plangebiet wurden, mit Ausnahme der bereits vorhandenen StraRenflachen

sowie der Bereiche, die sich im Geltungsbereich des nordlich angrenzenden Bebauungspla-

nes Nr. 12 "Wallen-Trotzkannp" befinden, auch zukunftig intensiv landwirtschaftlich genutzt
werden. Aufgrund der Verpflichtung der Gemeinde ausreichend Flachen fur eine wohnbauli-

che Entwicklung bereit zu stellen, musste eine bauliche Entwicklung an anderer SteIle statt-
finden. Insbesondere vor dem Hintergrund der Standortgunst aufgrund der zentralen Lage

des Plangebietes in fuRlaufiger Nahe zum Ortszentrum kommt die Moglichkeit der Null -Van-

ante nicht in Betracht.

12.3.2 Kompensationsmallnahmen

(1) Anpflanzungen im Plangebiet

Zur Kompensation der erheblichen Beeintrachtigungen aus der Aufstellung des Bebauungs-

planes Nr. 42 "Auf dem Kamp" sind im Bebauungsplan entlang der Grenzen des Geltungsbe-

reiches Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
festgesetzt. Diese Flachen weisen insgesamt eine GraRe von 0,39 ha auf. Da jedoch nur im

Bereich des ehemaligen Ackerstandortes eine Aufwertung im Sinne des Naturschutzes und
der Landschaftspflege erreicht werden kann, lassen sich als KompensationsmaRnahme nur

0,18 ha auf den gesamten Kompensationsbedarf anrechnen.

Innerhalb der Flache soil sich em n dichter Geholzbestand entwickeln, wobei zu berucksichti-

gen ist, dass die Pflanzen sich frei entfalten konnen und sich vor allem auch seitlich ausdeh-

nen. Diesem Ziel wurde mit der Festsetzung eines Pflanzverbandes von 1,5 x 1,5 m Rech-
nung getragen. Weiterhin wird mit der Beimischung von groRkronigen Baumen der Struktur-

reichtum des Geholzbestandes gesteigert. Insgesamt konnen durch die Anpflanzung nach
einer relativ kurzen Entwicklungsphase wichtige Funktionen im Naturhaushalt Obernommen
werden.

Fur die Anpflanzungen sind die Arten der folgenden Artenliste und der aufgefiihrten QuaRat
zu verwenden:

Baume: Heister, Hohe 150-200 cm, 2x verpflanzt

Straucher: 60-100 cm, 4 Triebe, verpflanzt

Baume, groakronige Laubbaume Straucher, Baume II Ordnung

Stieleiche Quercus robur Hundsrose Rosa canina
Sandbirke Betula pendula Kornelkirsche Cornus mas
Eberesche Sorbus aucuparia Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus Gewohnlicher Schneeball Viburnum opulus
Rotbuche Fagus sylvatica Hasel Corylus avellana

Schwarzer Holunder Sam bucus nigra
Pfaffenhiitchen Euonymus europaeus
WeiRdorn Crataegus monogyna
Schlehe Prunus spinosa
Stechpalme Ilex aquifolium
Wildkirsche Prunus avium
Faulbaum Frangula alnus

Tab. 5: Standortheimische Geholze fur Bepflanzungsmagnahmen
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schriebene Bewirtschaftung konnen sich

auf der Flache Pflanzengesellschaften

etablieren, die dem mesophilen GrUn-

land zuzurechnen sind. Diese sind ge-

genuber der Ackerflache (Wertstufe Ill)

mit der Wertstufe II zu bewerten, so
dass eine Wertsteigerung und somit
eine Kompensation auf der Flache er-

reicht werden kann.

Zur erstmaligen Herrichtung der Flache

ist diese mit den in der Landwirtschaft
Oblicherweise verwendeten Saatgutmi-

schungen fur Grunland einzusaen. Al-

ternativ ist auch die Aufbringung von aussamungsfahigem Mandgut von nahe gelegenen

mesophilen Grunlandflachen moglich. Dadurch ist gewahrleistet, dass sich auf der Flache

standortheimische Arten ansiedeln, die an die herrschenden Standortbedingungen ange-

passt sind.

Die Aachen sind zur Aushagerung in den ersten drei Jahren nach MaRnahmenbeginn ent-

weder mehrmalig pro Jahr zu mahen, wobei das Mandgut von der Flache abzufahren ist,

oder mit hi5chstens zwei GroRvieheinheiten pro Hektar4 zu beweiden, wobei die Weidenut-

zung durch eine einmalige Mand jeweils zwischen dem 15.06. und 01.07. des Jahres mit ab-

schlieRender Abfuhr des Mandgutes zu erganzen ist. Bei beiden Nutzungen ist auf Dungung,

Einsatz von Pestiziden sowie auf mechanische Bodenbearbeitung zu verzichten. Eine me-

chanische Bodenbearbeitung kann jedoch zum Zwecke der erstmaligen Herstellung der Fla-

che erfolgen.

Nach der dreijahrigen Aushagerung ist eine Mand mindestens einmalig, hochstens zweimalig

pro Jahr durchzufuhren, wobei die erste Mand nicht vor dem 15. Juni des Jahres durchge-

ftihrt werden darf. Solite keine Mahnutzung erfolgen, kann alternativ eine Beweidung mit

hOchstens zwei GroRvieheinheiten pro Hektar stattfinden. Eine Beweidung der Flache kann

auch als Nachweide mit den angegebenen GroRvieheinheiten erfolgen. Auf eine Diingung

und den Einsatz von Pestiziden ist in jedem Fall zu verzichten. Sollten die Flachen bei einer

Weidenutzung nicht in ellen Bereichen abgeweidet sein, ist in diesen eine Nachmand durch-

(2) Umwandlung von Acker in Mesophiles Granland

Fur die Durchfuhrung von KompensationsmaRnahmen steht eine 1,70 ha grofle TeiMach(

des insgesamt 1,76 ha grogen Flurstuck 102/2, Flur 4 in der Gemarkung Hambergen zur

Verffigung, welches derzeit als Acker genutzt wird. Auf der Kompensationsflache ist die Ent-

wicklung von Extensivgrunland vorgese- __________________________--/
hen. Durch die im Folgenden naher be- In\ I

- -11\ 1
\ II

Abb. 3: Lege der Kompensationsflache (Umwandlung
Acker— Griinland)

4 Die Umrechnung der Vieheinheiten erfolgt nach Hydro Agri DOImen GmbH (Hrsg.) (1993): Faustzahlen fiir
Landwirtschaft und Gartenbau, Landwirtschaftsverlag MOnster-Hiltrup.
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zufuhren. Ziel ist es, die Flache zu nutzen, ohne Sie jedoch dem Oblichen Nutzungsdruck
auszusetzen.

(3) Griinlandextensivierung

Das fur eine Extensivierung zur Verfugung stehende Flurstuck 5/4 (Flur 4, Gemarkug Ham-
bergen) weist eine Grafle von insgesamt 0,68 ha auf, von denen entsprechend der Kom pen-

sationsbilanz 0,39 ha fur die Durchfiihrung von KompensationsmaRnahmen in Anspruch ge-

nommen werden konnen. Das Grunland wird z. Z. intensiv als Weide genutzt und weist nur
em n eingeschranktes Artenspektrum auf. Insbesondere sind der Lowenzahn (Taraxacum offi-

cinale), Breitblattriger Wegerich (Plantago major), Deutsches Weidelgras (Lolium perenne),
Knaulgras (Dactylis glomerata) zu nennen, welche deutlich auf die intensive Nutzung hinwei-

sen.

Abb. 4: Lage der Kompensationsflache (Griinlandextensivierung)

Im Rahmen der Extensivierung ist die Flache zur Aushagerung in den ersten drei Jahren
nach MaRnahmenbeginn nnehrmalig pro Jahr zu mahen bzw. bei einer Weidenutzung mit
den in der Landwirtschaft Oblichen Vieheinheiten/ha zu beweiden. Bei einer Mahnutzung ist

das Mandgut von der Flache abzufahren. Bei beiden Nutzungen ist auf Dungung, Einsatz von

Pestiziden sowie auf mechanische Bodenbearbeitung ganzlich zu verzichten.

Nach der dreijahrigen Aushagerung ist eine Mand mindestens einmalig, hochstens zweimalig

pro Jahr durchzufuhren, wobei die erste Mand nicht vor dem 01. Juni des Jahres durchge-
fuhrt werden darf. Sollte keine Mahnutzung erfolgen, kann alternativ eine Beweidung mit
hochstens 2 GroRvieheinheiten/ha stattfinden. Eine Beweidung der Flache kann auch als

Nachweide mit den angegebenen GroRvieheinheiten erfolgen. Auf eine Dungung und den

Einsatz von Pestiziden in jedem Fall zu verzichten. Sollten die Flachen bei einer Weidenut-

zung nicht in alien Bereichen abgeweidet sein, ist in diesen Bereichen eine Nachmand
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durchzufahren. Ziel 1st es, die Extensivierungsflache zwar weiterhin regelmagig zu nutzen,
ohne Sie jedoch dem Oblichen Nutzungsdruck auszusetzen.

(4) Entsiegelung

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 42 "Auf dem Kamp" wird der
nordlich gelegene Bebauungsplan Nr. 12 "Wallen-Trotzkamp" teilweise aufgehoben. Die
Oberplanung des Bebauungsplanes betrifft die im Bereich der Eichenreihe gelegene Stra-

flenverkehrsflache fur die im Bebauungsplan Nr. 12 eine vollstandig wasserundurchlassige
Befestigung vorgesehen war. Diese Festsetzung wird hinsichtlich der Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege dahingehend verbessert, dass im Bebauungsplan Nr. 42 eine

wassergebundene Befestigung vorgesehen 1st. Planerisch 1st somit eine Entsiegelung der
Flache erfolgt.

Bel einer GraIle der Flache von 0,09 ha ergibt sich bei einem Kompensationsfaktor (vgl.
12.4) von 0,3 fur die wasserundurchlassige Befestigung von Baden mit allgemeiner Bedeu-
tung fur das Schutzgut Boden em n Kompensationsbedarf von 0,03 ha. Bei der Verwendung

von wasserdurchlassigen Materialien fur die Oberflachenbefestigung verringert sich der
Kompensationsfaktor fur das Schutzgut auf 0,2, so dass em n Kompensationsbedarf von 0,02

ha entsteht. Die daraus resultierende Differenz von 0,01 ha 1st auf den Gesamtkompensati-

onsbedarf anrechenbar.

12.4 Zusatzliche Angaben

12.4.1 Merkmale der verwendeten Untersuchungsverfahren

Fur das Plangebiet wurde die Bestandsaufnahme Anfang Mai 2004 durchgekihrt. Zu dem
Zeitpunkt 1st die Pflanzendecke voll entwickelt und die qualitativen Anforderungen an die Be-

standsaufnahnne sind gewahrt. Der Untersuchungsrahmen beschrankt sich auf den unmit-
telbaren Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Urn auch eventuell bestehenden Wechsel-

beziehungen zwischen den Biotopen und Vernetzungsbeziehungen zu beachten, wurde je-
doch em n angemessener Randbereich auflerhalb des Plangebietes in die Erfassung einbezo-

gen. Solite sich im Zuge der Auswertung herausstellen, das hier Vernetzungsbeziehungen
bestehen, sind auch in diesem Fall weiterreichende Untersuchungen notwendig.

Die Erfassung der Biotoptypen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 "Auf dem
Kamp" erfolgte nach den Vorgaben des im Land Niedersachsen gebrauchlichen "Kartier-

schlOssel fur Biotoptypen in Niedersachsen" (DRACHENFELS 1994, Stand 03/2004).

Die Bewertung des derzeitigen Zustandes von Natur und Landschaft erfolgte nach dem fur

die Abarbeitung der Eingriffsregelung gebrauchlichen Modell nach BREUER (1994) 5.

Berucksichtigung finden innerhalb des ModeIls jedoch nur die SchutzgOter Arten und Le-

bensgemeinschaften (Pflanzen und Tiere), Boden, Wasser, Luft / Klima sowie das Land-
schaftsbild. Fur die nach § 1 BauGB weiter zu betrachtenden Schutzguter wurden allgemein-

5 BREUER (1994): Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung.
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/1994, Niedersachsisches Landesamt fur bkologie, HiIdes-
heim.
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gOltige Bewertungsmailstabe in Ansatz gebracht. Die Bewertung nach BREUER erfolgte an-

hand der folgenden Wertstufen:
• Wertstufe 1: Bereich mit besonderer (hoher) Bedeutung fur den Naturschutz

• Wertstufe 2: Bereich mit allgemeiner (mittlerer) Bedeutung fur den Naturschutz

• Wertstufe 3: Bereich mit geringer Bedeutung fur den Naturschutz

Neben der Bewertung des derzeitigen Zustandes von Natur und Landschaft erfolgt auch die
Ermittlung des Kompensationsbedarfes nach dem genannten Modell. Grundprinzip dieser
Bilanzierung ist es, den Zustand des Plangebietes vor und nach einer Bebauung zu bewerten

und gegenuberzustellen, so dass aufgrund der zu erwartenden "Wertverluste" (hier: "Wert-

stufenverluste der einzelnen Schutzguter") der erforderliche Kompensationsumfang berech-
net werden kann. Die Bewertung und Bilanzierung der von dem Eingriff betroffenen Bereiche

erfolgt detrennt nach den Schutzgutern, die fur die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts
ausschlaggebend sind. Die Berechnung des Kompensationsumfanges richtet sich generell
nach den nachfolgend erlauterten Grundsatzen.

Bei einem Wertstufenverlust urn den Faktor 1 (bzw. 2) erfolgt bei einer Aufwertung urn den
Faktor 1 (z. B. vorher Wertstufe 3, danach Wertstufe 2) eine Kompensation im Flachenver-
haltnis von 1: 1 (bzw. 1: 2).

Weiterhin ist der Kompensationsumfang von der Grof3e des Aufwertungsfaktors (1 oder 2)
abhangig, so dass bei einem Aufwertungsfaktor von 2 und einem Wertstufenverlust von 1
auch em n Kompensationsverhaltnis von 1: 0,5 moglich ist. Entscheidend fur das Kompensati-

onsverhaltnis ist dennnach sowohl der Faktor fur den Wertstufenverlust als auch die GraRe
des Aufwertungsfaktors. Fur das Schutzgut "Boden" gilt eine abweichende Regelung:

Bei einer Befestigung von Baden der Wertstufe I gilt em n Flachenausgleich von

• 1: 0,5 bei 100 % versiegelten Oberflachenbelagen und von

• 1: 0,3 bei wasserdurchlassig befestigten Oberflachenbelagen.

Bei einer Befestigung von Baden der Wertstufe II gilt em n Flachenausgleich von

• 1: 0,3 bei 100 % versiegelten Oberflachenbelagen und von
• 1: 0,2 bei wasserdurchlassig befestigten Oberflachenbelagen.

Generell sind die Eingriffsfolgen und der Kompensationsbedarf fur jedes Schutzgut getrennt
zu ermitteln. Bei der Festlegung von Art und Umfang der Kompensationsmagnahmen eines
Schutzgutes ist zu berucksichtigen, dass diese Maf3nahme u. U. auch eine Kompensation
bzw. Teilkompensation anderer Schutzguter bewirkt, so dass ggf. em n entsprechender Ab-
gleich vorzunehmen ist.

Fur das Schutzgut "Arten und Lebensgemeinschaften" sind den Wertigkeitsstufen weitere
"Naturnahestufen" untergeordnet (die Wertigkeit nimmt mit fortlaufender Aufzahlung ab):

• Naturnahe Biotoptypen Wertstufe 1
• Bedingt naturnahe Biotoptypen Wertstufe 1
• Halbnatijrliche Biotoptypen Wertstufe 1
• Bedingt naturferne Biotoptypen Wertstufe 2
• Naturferne Biotoptypen Wertstufe 3
• Kunstliche Biotoptypen Wertstufe 3
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12.4.2 MaRnahmen zur Oberwachung der Umweltauswirkungen

Die Oberwachung der Umsetzung der im Bauleitplan festgelegten Magnahmen zum Aus-
gleich von erheblichen Umweltauswirkungen sowie der zum Zeitpunkt der Planaufstellung

nicht absehbaren erheblichen Umweltauswirkungen erfolgt durch eine Begehung des Plan-
gebietes durch die Gemeinde Hambergen, wenn die HaRe der Baugrundstucke innerhalb
des Geltungsbereiches bebaut ist. Wenn bei der Begehung unvorhergesehene Auswirkun-

gen Umweltauswirkungen festgestellt werden sollten, erfolgen weitere Begehungen in einem

5-jahrigen Turnus. Sol!ten dagegen keine unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen

festgestellt werden, so erfolgen weitere Begehungen nur bedarfsorientiert.

Zusatzlich wird auf die bestehenden Oberwachungssysteme der Fachbehorden und deren

Informationsverpflichtung nach § 4 Abs. 3 BauGB zuruckgegriffen.

12.5 Zusammenfassung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 "Auf dem Kamp" sind teilweise erheblich
negative Umweltauswirkungen verbunden. Von diesen Auswirkungen sind funf der zehn be-
trachteten Schutzguter betroffen, insbesondere jedoch die Schutzguter Arten und Lebens-
gemeinschaften sowie der Boden. Durch die Umwandlung von Mesophilem Gr(inland und
Geholzen in Wohngebiete mit Ziergarten sowie die Versiegelung von Bodenoberflache ent-
steht insgesamt em n Kompensationsbedarf von 2,28 ha. Als Ausgleich konnen innerhalb des
Geltungsbereiches Geholze angepflanzt werden sowie eine bestehende Straflenverkehrsfla-
che planerisch entsiegelt werden. lnsgesamt konnen jedoch nicht alle erheblichen Beein-
trachtigungen innerhalb des Geltungsbereiches ausgeglichen werden, so dass weitere
2,09 ha urn eine Wertstufe im Sinne des Naturschutzes aufgewertet werden mussen. Urn
eine Aufwertung zu erreichen ist auf den bisher als Acker bzw. Intensivgrunland genutzten
Flachen die Entwicklung von Mesophilem Grunland vorgesehen. Die vorgeschlagenen MaR-
nahmen sind geeignet, einen vollstandigen Ausgleich fur die entstandenen erheblichen Be-
eintrachtigungen herbeizufuhren, so dass der Aufstellung des Bebauungsplanes aus Sicht
des Umwelt und Naturschutzes zugestinnmt werden kann.
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Die BegrEindung wurde gemaR § 9 Abs. 8 BauGB zusammen mit dem Umweltbericht gemaR

§ 2a BauGB im Auftrage der Gemeinde Hambergen ausgearbeitet:

Bremen, den 05.11.2004 / 09.02.2005 / 25.04.2005 / 20.05.2005 / 06.07.2005 / 12.07.2005 /
24.11.2005 / 13.12.2005

i).naotain-al
Institut fur Stadt- und Raumplanung
Prof. Dr. Hautau & Renneke GmbH
Vahrer Strafle 180 28309 Bremen

gez. Dr. H. Hautau

Hambergen, den 13.12.2005

Verfahrenshinweise:

L. S.
gez. Kock

Kock

Burgermeister

1. Die fruhzeitige Beteiligung Offentlichkeit an der Bauleitplanung gemail § 3 Abs. 1
BauGB fand am 17.03.2005 in Form einer Burgerversammlung statt.

2. Die fruhzeitige Beteiligung der Beh6rden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemail § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 11. Februar 2005 bis 28.02.2005.

3. Die Begrundung einschlieRlich Umweltbericht haben gemail § 3 Abs. 2 BauGB vom
15.07.2005 bis zum 15.08.2005 zusannmen mit der Planzeichnung offentlich ausgele-
gen. Die Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemäf §
4 Abs. 2 BauGB erfolgte zeitgleich.

Hambergen, den 13.12.2005

L. S.
gez. Kock

Kock
Burgermeister
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BlvtpyRypenhans
zum Bebauungsplan Ni.42 "Auf dem Kamp"

Biotoptypenkarte

GebUsche und Kleingeholze

HFB Baumhecke

HFM Strauch - Baum - Hecke

Einzelbaum / Baumbestand

GrUnland und durch Grasarten dominierte Bereiche

GMZ Sonstiges mesophiles GrOnland

Nutzungstypen der bebauten Bereiche

OE Einzel- und Reihenhausbebauung mit neuzeitlicher Ziergarten
PHZ /

OVS Strafle

Acker- und Gartenbaubiotope

Acker

Bremen, den 07.07.2004

Limo
NORDEN

Vohrer, StroBe 150 28309 B r emen
Ted.: (0421) 43 57 9-0 Irderna0 Inry.Instom.de
Fax.: (0421) 45 411 ea E —MN: Irnhareet—ardIrm.de
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Voruntersuchung zur
Oberflachenentwasserung

Bebauungsplan Nr. 42 ,,Auf dem Kamp"

in der Gemeinde Hambergen

1. ALLGEMEINES

Der Bebauungsplan Nr. 42 „Auf dem Kamp " in der Gemeinde Hambergen befindet sich im
Aufstellungsverfahren. Die Erschlieflung des Plangebietes erfolgt durch den Erschliegungstrager, der Firma H.

Kuck aus Vollersode. Dem Bauingenieurburo Schott + Schlichting wurde der Auftrag erteilt, zu untersuchen,

wie das Oberflachenwasser abgeleitet werden kann.

2. BODENUNTERSUCHUNGEN

Zur Erkundung der Beschaffenheit des Untergrundes, wurde der Worpsweder Baugrund GmbH der Auftrag

erteilt, auf den Flurstucken 577/1 und 574/1 die erforderlichen Rammkernsondierungen durchzufuhren. Auf

dem Flurstuck 577/1 wurden am 21.06.04 zwei Rannmkernsondierungen durchgefuhrt. Hierbei wurden

gragtenteils nicht sickerfahige, schluffige Sande angetroffen. Auf dem grogeren Teil der Bebauungsplanflache,

dem Flurstuck 574/1 stand zu dem Zeitpunkt noch Getreide. Nach Rucksprache mit dem Erschlieflungstrager

Herrn Kuck, sollte die Flache deshalb nicht befahren werden. Aus den Erfahrungen von frOheren Magnahmen,

bei dem Bau des Regenwasserkanals vom Windhornsfeld zum Windhorn und bei dem Bau des

Schmutzwasserkanals im Trotzkamp, musste jeweils em n Bodenaustausch durchgefuhrt werden, ist es

unwahrscheinlich, dass auf diesem Grundstuck sickerfahiger Boden ansteht. Es ist also davon auszugehen,

dass keine Versickerung moglich ist.
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3. Derzeitiger Bestand

Die &mile „Auf dem Kamp" wurde 1977/78 mit einer geordneten Oberflachenentwasserung
ausgebaut. Dabei wird die StraRe ausgehend vom Windhornsfeld Ober einen Regenwasserkanal in

Richtung Windhornsweg entwassert. Der groflere Teil der &mile, ausgehend vom Windhornsfeld

bis zur Bahnhofstralle, wird Ober einen offenen Graben entwassert, der in die

Oberflachenentwasserung der Bahnhofstralle mundet. Diese Entwasserung fuhrt in sudliche

Richtung bis Km 1+100 und wird hier Ober einen Vorfluter in westliche Richtung bis zur Bahn und

dann in den Butterweidengraben gefuhrt.

4. Geplante Entwasserung

Die Einmundung der Planstralle gegenOber der Einmundung Windhornsfeld, auf einer Lange von

rd. 25 m, und die beiden GrundstOcke nordlich dieser Planstrafle, direkt an der Strafe „Auf dem
Kamp", sollen an den vorhandenen Regenwasserkanal angeschlossen werden.

Die Hauserzeile direkt an der Strafe „Auf dem Kamp" vom Windhornsfeld bis zur Bahnhofstrafle,
soli in den vorhandenen StraRenseitengraben entwassern.

Die restliche Flache rd. 3,2 ha, wird Ober einen neu zu bauenden Regenwasserkanal mit einem

RegenrOckhaltebecken in der sudwestlichen Ecke des Baugebietes entwassert. Bei einem

vorlaufigen mittleren Abflullbeiwert von 0,4 (wahrscheinlich geringer) und einem Drosselabflufl von

1 1/s*ha in die Oberflachenentwasserung Bahnhofstrafle, ergibt sich em n Oberschlagiges

Ruckhaltevolumen von rd. 500 m3. Bei einer Stauhohe von ca. 1 m und einer B6schungsneigung

von i. M. 1:3 wird eine Flache von rd. 1000 m2 fur das RegenrOckhaltebecken benotigt.

Aufgestellt:
Osterholz-Scharmbeck, den 05.08.2004
Schott + Schlichting
Bauingenieurburo GmbH
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